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von Hardware-Virtualisierungsdiensten (z. B. die Virtualisie-
rungstechnologie von Microsoft oder ähnliche Technologien) 
verwendet wird, gilt als Bestandteil der Physischen OSE.
Hauptnutzer ist der Nutzer, der das Gerät in einem Zeitraum 
von 90 Tagen mehr als 50 % der Zeit nutzt. 
Ausgeführte Instanz ist eine Instanz einer Software, die in 
den Arbeitsspeicher geladen wurde und für die eine oder 
mehrere Anweisungen ausgeführt wurden. (Sie «führen eine 
Instanz einer Software aus», indem Sie diese in den Arbeits-
speicher laden und eine oder mehrere ihrer Anweisungen 
ausführen.) Sobald sie ausgeführt wird, wird eine Instanz so 
lange als ausgeführt betrachtet (unabhängig davon, ob ihre 
Anweisungen weiterhin ausgeführt werden oder nicht), bis 
sie aus dem Arbeitsspeicher entfernt wird.

SL steht für Abonnementlizenz.
Server ist ein physisches Hardwaresystem, das fähig ist, Ser-
versoftware auszuführen. 
Virtuelle OSE ist eine OSE, die so konfiguriert ist, dass sie 
direkt auf einem virtuellen Hardwaresystem ausgeführt wird. 

Ihre Nutzungsrechte

Wenn Sie Ihren Microsoft Volumenlizenzvertrag einhalten, 
sind Sie berechtigt, die Software und Onlinedienste nur wie 
in diesen Nutzungsrechten für Onlinedienste ausdrücklich 
erlaubt zu verwenden.

Updates der Lizenzbestimmungen

Swisscom und ihre Lizenzgeber sind berechtigt, diese Lizenz-
bestimmungen von Zeit zu Zeit zu aktualisieren. Änderungen 
an diesen Lizenzbestimmungen, die wir durch Updates oder 
Ergänzungen der Onlinedienste oder damit verbundener 
Software einführen, zu denen wir gesetzlich verpflichtet sind 
oder die Ihre Verwendung der Onlinedienste nicht wesentlich 
einschränken, gelten sofort. Bei allen anderen Änderungen 
gelten diese Lizenzbestimmungen ohne diese Updates für 
Ihre Verwendung des Onlinedienstes unter einer bestehen-
den Lizenz für einen der folgenden Zeiträume, wobei der län-
gere massgeblich ist: 12 Monate ab Ihrer erstmaligen Nut-
zung des Onlinedienstes oder für die Dauer Ihrer festgelegten 
Laufzeit. 
Swisscom und ihre Lizenzgeber werden sich bemühen, Sie 
mindestens 30 Tage vor dem allgemeinen Wirksamwerden 
von Updates über diese zu informieren. Sie erklären sich mit 
den Updates der Lizenzbestimmungen einverstanden, indem 
Sie den Onlinedienst verwenden, nachdem wir sie in diesen 
Nutzungsrechten für Onlinedienste veröffentlichen oder 
Ihnen eine E-Mail-Benachrichtigung bezüglich der Updates 
senden.

Allgemeine 
Lizenzbestimmungen
Bevor Sie auf einen Onlinedienst zugreifen und diesen ver-
wenden, sind Sie verpflichtet, diesem Onlinedienst entspre-
chende Nutzer-ALs, Geräte-ALs, Dienst-ALs oder Add-On-ALs 
zu erwerben und zuzuweisen. Die entsprechenden ALs für die 
einzelnen Onlinedienste sind im Abschnitt «Dienstspezifi-
sche Lizenzbestimmungen» aufgelistet. Wenn für einen 
Onlinedienst sowohl Nutzer- als auch Geräte-ALs aufgeführt 
sind, sind Sie berechtigt, eine der beiden Arten zu erwerben. 

Definitionen

In diesen Nutzungsrechten für Onlinedienste verwendete 
Begriffe, die hierin nicht definiert werden, haben die gleiche 
Bedeutung wie in Ihrem Microsoft Volumenlizenz-Vertrag. 
Die folgenden Definitionen besitzen ebenfalls Gültigkeit:
CAL ist eine Client-Zugriffslizenz.
Kundendaten sind alle Daten, einschliesslich Text-, Audio- 
oder Bilddateien und Software, die uns von Ihnen oder in 
Ihrem Namen durch Ihre Verwendung des Onlinedienstes zur 
Verfügung gestellt werden.
Externe Nutzer sind Nutzer, die weder Angestellte von Ihnen 
oder Ihren verbundenen Unternehmen sind noch Vertrags-
partner oder Erfüllungsgehilfen vor Ort von Ihnen oder Ihren 
verbundenen Unternehmen.
«Fixes» sind Produktfixes, -bearbeitungen oder -erweiterun-
gen oder deren Ableitungen, die Swisscom entweder allge-
mein herausgibt (beispielsweise Service Packs) oder die Swiss-
com Ihnen bei der Durchführung von Kundensupport für ein 
bestimmtes Problem zur Verfügung stellt.
Nicht von Microsoft stammendes Produkt bezeichnet Soft-
ware, Daten, Dienste, Websites oder andere Produkte, die 
Ihnen von einer anderen Gesellschaft als lizenziert, verkauft 
oder in sonstiger Form zur Verfügung gestellt werden, unab-
hängig davon, ob Sie diese über unsere Onlinedienste oder 
anderweitig erworben haben.
Betriebssystemumgebung (OSE) ist eine Betriebssystemins-
tanz als Ganzes oder in Teilen oder eine virtuelle (oder ander-
weitig emulierte) Betriebssysteminstanz als Ganzes oder in 
Teilen, die eine separate Computeridentität (primärer Com-
putername oder eine ähnliche einzigartige ID) oder separate 
Verwaltungsrechte ermöglicht, sowie ggf. Instanzen von 
Anwendungen, die für die Ausführung unter der entspre-
chenden Betriebssysteminstanz oder Teilen davon konfigu-
riert sind, wie oben aufgeführt. Es gibt zwei Typen von OSEs: 
physische und virtuelle. Ein physisches Hardwaresystem kann 
über eine Physische OSE und/oder eine oder mehrere Virtu-
elle OSEs verfügen.
Physische OSE ist eine OSE, die so konfiguriert ist, dass sie 
direkt auf einem physischen Hardwaresystem ausgeführt 
wird. Die Betriebssysteminstanz, die für die Ausführung der 
Hardware-Virtualisierungssoftware (z. B. Microsoft Hyper-V-
Server oder ähnliche Technologien) oder zur Bereitstellung 
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Ablauf oder Kündigung des Onlinedienstes

Bei Ablauf oder Kündigung Ihres Onlinedienste-Abonne-
ments müssen Sie sich mit Microsoft in Verbindung setzen 
und Swisscom und ihre Lizenzgeber mitteilen, ob Swisscom 
und ihre Lizenzgeber: 
1.	� Ihr Account deaktivieren und anschliessend die Kunden-

daten löschen sollen oder
2.	� Ihre im Onlinedienst gespeicherten Kundendaten 

mindestens 90 Tage lang nach dem Ablauf oder der 
Kündigung Ihres Abonnements (der «Aufbewahrungs-
zeitraum») in einem Account mit eingeschränkter Funkti-
onalität aufbewahren sollen, damit Sie die Daten 
extrahieren können.

Wenn Sie (1) angeben, können Sie die Kundendaten nicht aus 
Ihrem Account extrahieren. Wenn Sie weder (1) noch (2) 
angeben, bewahren wir die Kundendaten in Übereinstim-
mung mit (2) auf. 
Nach Ablauf des Aufbewahrungszeitraums werden wir Ihr 
Account deaktivieren und Ihre Kundendaten löschen. Zwi-
schengespeicherte Kopien oder Sicherungskopien werden 
innerhalb von 30 Tagen nach Ende des Aufbewahrungszeit-
raums entfernt.
Der Onlinedienst unterstützt die Aufbewahrung und Extra-
hierung von Software, die Sie zur Ausführung im Onlinedienst 
bereitgestellt haben, möglicherweise nicht.

Keine Haftung für die Löschung von Kundendaten
Sie erklären sich damit einverstanden, dass Swisscom und 
ihre Lizenzgeber, außer wie in diesen Bestimmungen 
beschrieben, keiner Verpflichtung unterliegen, Ihre Kunden-
daten weiterhin aufzubewahren, zu exportieren oder zurück-
zugeben. Sie erklären sich damit einverstanden, dass Swiss-
com und ihre Lizenzgeber für eine Löschung Ihrer 
Kundendaten gemäß diesen Bestimmungen nicht haften. 

Verfügbarkeit des Onlinedienstes

Die Verfügbarkeit des Onlinediensts, einiger seiner Funktio-
nalitäten und der Sprachversionen ist von Land zu Land 
unterschiedlich. Endbenutzer dürfen nur den Onlinedienst 
oder eine bestimmte Funktionalität des Onlinedienstes ver-
wenden, wie am Hauptstandort des Endbenutzers zur Verfü-
gung gestellt. Informationen zur Verfügbarkeit finden Sie 
unter http://www.microsoft.com/online/faq.aspx#international 
oder auf einer anderen, von Microsoft zu benennenden Web-
site.

Verantwortung für Ihre Accounts

Sie tragen die Verantwortung für alle Aktivitäten mit Ihren 
Onlinedienstaccounts, einschliesslich, sofern anwendbar, der 
Aktivitäten Ihrer Nutzer und der Geschäfte mit Dritten über 
Ihre Accounts oder damit verbundene Accounts. Ausserdem 
sind Sie dafür verantwortlich, die Vertraulichkeit von nicht 
öffentlichen Authentifizierungsdaten (z. B. Kennwörter) im 

Updates des Onlinedienstes

Swisscom und ihre Lizenzgeber sind berechtigt, von Zeit zu 
Zeit die Funktionalität oder Features zu ändern oder den 
Onlinedienst und die Software zu aktualisieren. Nach einer 
Aktualisierung sind einige zuvor verfügbare Funktionalitäten 
oder Features möglicherweise anders oder stehen Ihnen 
möglicherweise nicht mehr zur Verfügung. Wenn wir den 
Onlinedienst oder die Software aktualisieren und Sie nicht 
den aktualisierten Onlinedienst bzw. die aktualisierte Soft-
ware verwenden, stehen Ihnen einige Features möglicher-
weise nicht zur Verfügung, und Ihre Verwendung des Online-
dienstes und der Software kann unterbrochen werden.

Aussetzung eines Onlinedienstes

Aussetzung von Onlinediensten
Swisscom und ihre Lizenzgeber sind berechtigt, den Online-
dienst vollständig oder zum Teil und ohne Ankündigung aus-
zusetzen: 
1.	� falls wir der Ansicht sind, dass Ihre Verwendung des 

Onlinedienstes eine direkte oder indirekte Gefahr für die 
Funktion oder Integrität unseres Netzwerks oder die 
Verwendung des Onlinedienstes durch andere darstellt, 

2.	� wenn dies vernünftigerweise notwendig ist, um den nicht 
autorisierten Zugriff auf Kundendaten zu verhindern, 

3.	� in dem zur Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen 
erforderlichen Umfang oder

4.	� wenn Sie den Abschnitt «Richtlinie für zulässige 
Verwendung» dieser Nutzungs- und Lizenzbestimmun-
gen für Onlinedienste nicht einhalten oder andere 
Bestimmungen Ihres Microsoft Volumenlizenz-Vertrag 
verletzen.

Unser Aussetzungsversprechen
Jede Aussetzung eines Onlinedienstes in Übereinstimmung 
mit diesem Abschnitt gilt für den mindestens erforderlichen 
Teil der Onlinedienste und gilt nur solange vernünftigerweise 
notwendig, um die Probleme zu beheben, die Ursache für 
die Aussetzung waren. 

Mitteilung über die Aussetzung
Swisscom und ihre Lizenzgeber werden Sie im Voraus über 
die Aussetzung eines Onlinedienstes informieren, es sei denn, 
wir haben Grund zu der Annahme, dass eine unmittelbare 
Aussetzung erforderlich ist. Wir informieren Sie mindestens 
30 Tage im Voraus, bevor wir einen Onlinedienst aufgrund 
von Nichtbezahlung aussetzen.

Unser Recht zur Beendigung des Onlinedienstes
Wenn Sie die Gründe für die Aussetzung nicht innerhalb von 
60 Tagen nach Aussetzung Ihres Onlinedienstes durch uns 
vollständig beheben, sind wir berechtigt, Ihr Abonnement zu 
beenden, und wir behalten uns das Recht vor, Ihre Kundenda-
ten ohne Aufbewahrungszeitraum zu löschen.
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Verwendung anderer Websites, 
Anwendungen und Dienste

Sie müssen möglicherweise bestimmte Websites und 
Dienste von Microsoft verwenden, um auf die Onlinedienste 
zuzugreifen und sie zu verwenden. Ausserdem sind Sie 
berechtigt, bestimmte Microsoft-Anwendungen zu nutzen, 
die Sie im Microsoft Office Store oder bei einem anderen 
Microsoft-Marktplatz erwerben. In diesem Fall gelten die mit 
diesen Websites, Anwendungen oder Diensten verbundenen 
Nutzungsbestimmungen für Ihre Verwendung der entspre-
chenden Websites und Dienste.

Inhalt und Dienste von Drittanbietern

Swisscom und ihre Lizenzgeber sind nicht für Inhalte von Drit-
tanbietern verantwortlich, auf die Sie direkt oder indirekt mit 
dem Onlinedienst zugreifen. Sie sind für Ihre Geschäfte mit 
Dritten (einschliesslich Anzeigenkunden) im Zusammenhang 
mit dem Onlinedienst verantwortlich (einschliesslich Liefe-
rung und Zahlung von Waren und Dienstleistungen).

Drittanbietersoftware

Die Software kann proprietäre Drittanbieterprogramme ent-
halten, die unter separaten Bestimmungen lizenziert werden, 
die Ihnen angezeigt werden. Die Software kann auch Open 
Source-Programme von Dritten enthalten, die Swisscom und 
ihre Lizenzgeber, nicht der Dritte, unter Lizenzbestimmungen 
von Swisscom und ihre Lizenzgeber an Sie lizenziert. Hinweise 
für die Open Source-Programme von Dritten, sofern vorhan-
den, werden nur zu Ihrer Information angegeben.

Keine Anwendung 
in Hochrisikobereichen 

Der Onlinedienst ist nicht fehlertolerant, und es wird keine 
Garantie dafür übernommen, dass er fehlerfrei ist und ohne 
Unterbrechung betrieben wird. Weder Sie noch Ihre Endbe-
nutzer haben das Recht, den Onlinedienst in Anwendungen 
oder Situationen zu verwenden, in denen ein Versagen oder 
jeglicher Fehler des Onlinedienstes zum Tod, zu schweren 
Verletzungen des Körpers oder der Gesundheit oder zu 
schwerwiegenden Sach- oder Umweltschäden führen kann 
(«Anwendung in Hochrisikobereichen»). Beispiele für die 
Anwendung in Hochrisikobereichen sind unter anderem fol-
gende Bereiche: Flugzeuge oder andere Massenverkehrsmit-
tel, in denen Personen befördert werden, atomare oder che-
mische Anlagen, Lebenserhaltungssysteme, implantierbare 
medizinische Geräte, Kraftfahrzeuge oder Waffensysteme. 
Zur Anwendung in Hochrisikobereichen gehört nicht die Nut-
zung des Onlinedienstes für Administrationszwecke, zum 
Speichern von Konfigurationsdaten, für Engineering- und/
oder Konfigurationstools oder andere nicht steuernde 
Anwendungen, deren Versagen nicht zum Tod, zu schweren 

Zusammenhang mit Ihren Onlinedienstaccounts zu wahren. 
Sie sind verpflichtet, Swisscom und ihren Lizenzgeberneinen 
möglichen Missbrauch Ihrer Accounts oder Authentifizie-
rungsdaten oder sicherheitsrelevanter Vorfälle im Zusam-
menhang mit dem Onlinedienst unverzüglich mitzuteilen. 

Verwendung von Software 
mit dem Onlinedienst

Sie müssen möglicherweise bestimmte Microsoft-Software 
installieren, um sich bei dem  Onlinedienst anzumelden 
und ihn zu verwenden. In diesem Fall gelten die nachfolgen-
den Bestimmungen:

Microsoft-Software-Lizenzbestimmungen
Sie dürfen die Software auf Ihren Geräten nur zur Verwen-
dung mit dem Onlinedienst installieren und verwenden. In 
einigen Fällen ist die Anzahl der Kopien der Software, die Sie 
verwenden dürfen, oder die Anzahl der Geräte, auf denen Sie 
die Software verwenden dürfen, begrenzt, wie in den dienst-
spezifischen Lizenzbestimmungen für den Onlinedienst 
beschrieben. Ihr Recht zur Verwendung der Software endet, 
wenn Ihr Recht zur Verwendung des Onlinedienstes endet 
oder abläuft oder wenn Swisscom und ihre Lizenzgeber 
den  Onlinedienst aktualisieren und er die Software nicht 
mehr unterstützt, wobei das frühere Ereignis massgeblich ist. 
Sie sind verpflichtet, die Software zu deinstallieren, wenn Ihr 
Recht zu ihrer Verwendung endet. Ausserdem sind Swisscom 
und ihre Lizenzgeber berechtigt, sie zu diesem Zeitpunkt zu 
deaktivieren.

Automatische Updates für Microsoft-Software
Von Zeit zu Zeit überprüfen Swisscom und ihre Lizenzgeber 
möglicherweise Ihre Version der Software und empfehlen 
Updates oder laden sie auf Ihre Geräte herunter. Möglicher-
weise erhalten Sie keine Benachrichtigung, wenn Swisscom 
und ihre Lizenzgeber das Update herunterladen.

Vorabversionscode

Vorabversionscode unterliegt den spezifischen Bestimmun-
gen, die ihm beiliegen.

Updates und Ergänzungen

Swisscom und ihre Lizenzgeber sind berechtigt, die von Ihnen 
lizenzierte Software zu aktualisieren oder zu ergänzen. In die-
sem Fall sind Sie berechtigt, diese Aktualisierung oder Ergän-
zung mit der Software zu verwenden, vorbehaltlich zusätzli-
cher Bestimmungen, die der Aktualisierung bzw. der 
Ergänzung beiliegen.
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Verletzungen des Körpers oder der Gesundheit oder zu 
schwerwiegenden Sach- oder Umweltschäden führt. Diese 
nicht steuernden Anwendungen können mit den Anwendun-
gen kommunizieren, die die Steuerung vornehmen, dürfen 
jedoch weder direkt noch indirekt für die Steuerungsfunktion 
verantwortlich sein. Sie erklären sich damit einverstanden, 
Swisscom und ihre Lizenzgeber von Ansprüchen eines Drit-
ten, die sich aus der Nutzung des Onlinedienstes in Verbin-
dung mit der Anwendung in Hochrisikobereichen ergeben, 
freizustellen und schadlos zu halten.

Erworbene Rechte

Sie werden Swisscom und ihre Lizenzgeber gegen jegliche 
Ansprüche verteidigen, die sich aus Folgendem ergeben: (1) 
Aspekten des aktuellen oder früheren Beschäftigungsver-
hältnisses zwischen Ihnen und Ihren aktuellen oder ehema-
ligen Mitarbeitern oder Vertragspartnern oder unter Tarifver-
trägen, einschliesslich, ohne Beschränkung darauf, Ansprüche 
wegen unrechtmässiger Entlassung, Verletzung von  aus-
drücklichen oder konkludenten Arbeitsverträgen oder Zah-
lung von Leistungen oder Gehältern, Kosten für ungerecht-
fertigte Entlassung oder Freisetzungskosten, oder (2) 
Verpflichtungen oder Haftungsansprüchen jeglicher Art, die 
sich aus der Richtlinie über erworbene Rechte (Richtlinie 
2001/23/EG des Rates, ehemals Richtlinie 77/187/EG des 
Rates in der durch Richtlinie 98/50/EG des Rates geänderten 
Fassung) oder nationalen Gesetzen oder Regelungen zu deren 
Umsetzung oder ähnlichen Gesetzen oder Regelungen erge-
ben (einschliesslich Transfer of Undertakings (Protection of 
Employment) Regulations 2006 im Vereinigten Königreich), 
einschliesslich eines Anspruchs von Ihren aktuellen oder ehe-
maligen Mitarbeitern oder Vertragspartnern (einschliesslich 
eines Anspruchs in Verbindung mit der Kündigung des 
Beschäftigungsverhältnisses durch uns nach einem Über-
gang des Beschäftigungsverhältnisses auf uns, der in Über-
einstimmung mit diesen Gesetzen oder Regelungen erfolgte).
Sie sind verpflichtet, die Summe eines hieraus resultierenden 
rechtskräftigen Urteils gegen Swisscom und ihre Lizenzgeber 
(oder eines Vergleichs, zu dem Sie zustimmen) zu zahlen. Die-
ser Abschnitt bildet unseren ausschliesslichen Abhilfean-
spruch in Bezug auf diese Ansprüche. Swisscom und ihre 
Lizenzgeber sind verpflichtet, Sie unverzüglich schriftlich über 
einen Anspruch zu informieren, der diesem Abschnitt unter-
liegt. Swisscom und ihre Lizenzgeber sind verpflichtet, (1) 
Ihnen die vollständige Kontrolle über die Verteidigung oder 
den Vergleich dieses Anspruchs einzuräumen und (2) Sie bei 
der Verteidigung gegen diesen Anspruch angemessen zu 
unterstützen. Sie erstatten Swisscom und ihren Lizenzgebern 
sämtliche angemessenen Ausgaben, die Swisscom und ihre 
Lizenzgeber im Rahmen einer solchen Unterstützungsleis-
tung haben.

Ihre Kundendaten

Sie können möglicherweise im Zusammenhang mit dem 
Onlinedienst Kundendaten zur Verfügung stellen. Indem Sie 
Kundendaten zur Verwendung mit einem Onlinedienst ein-
senden, der eine Kommunikation oder Zusammenarbeit mit 
Dritten ermöglicht, erklären Sie sich damit einverstanden, 
dass diese Dritte daraufhin berechtigt sind,

>> Ihre Kundendaten zu verwenden, zu kopieren, zu 
vertreiben, anzuzeigen, zu veröffentlichen und zu ändern, 

>> Ihren Namen im Zusammenhang mit den Kundendaten 
zu veröffentlichen und

>> es anderen zu ermöglichen, dasselbe zu tun.
Einige Onlinedienste bieten möglicherweise Funktionalitäten 
an, die die Fähigkeit Dritter, dies zu tun, einschränken. Sie sind 
dafür verantwortlich, diese Funktionalitäten wie für Ihre 
beabsichtigte Nutzung der Kundendaten erforderlich einzu-
setzen.
Sie erklären sich damit einverstanden, die Rechte an Ihren 
Kundendaten zu beschaffen, die erforderlich sind, damit 
Swisscom und ihre Lizenzgeber Ihnen den Onlinedienst zur 
Verfügung stellen können, ohne die Rechte eines Dritten zu 
verletzen oder ansonsten Swisscom und ihre Lizenzgeber eine 
Verpflichtung Ihnen oder Dritten gegenüber aufzuerlegen. 
Swisscom und ihre Lizenzgeber übernehmen keine in separa-
ten Lizenzen oder anderen Verträgen dargelegten Verpflich-
tungen in Bezug auf Ihre Kundendaten oder die Nutzung der 
Onlinedienste und werden dies auch in Zukunft nicht tun.

Nicht von Microsoft stammende 
Produkte

Swisscom und ihre Lizenzgeber sind berechtigt, Ihnen Nicht 
von Microsoft stammende Produkte über das Portal oder auf 
andere Weise zur Verfügung zu stellen. Die Verwendung die-
ses Nicht von Microsoft stammenden Produktes wird durch 
separate Bestimmungen zwischen Ihnen und dem Dritten, 
der dieses Nicht von Microsoft stammende Produkt zur Ver-
fügung stellt, geregelt. Swisscom und ihre Lizenzgeber sind 
berechtigt, Gebühren für das Nicht von Microsoft stam-
mende Produkt gefälligkeitshalber im Rahmen Ihrer Abrech-
nung für Onlinedienste von Swisscom zu berücksichtigen. 
Swisscom und ihre Lizenzgeber übernehmen jedoch keine 
Verantwortung oder Haftung jeglicher Art für das Nicht von 
Microsoft stammende Produkt.
Sie tragen die alleinige Verantwortung für alle Nicht von 
Microsoft stammenden Produkte, die Sie installieren oder mit 
dem Onlinedienst verwenden. Swisscom und ihre Lizenzge-
ber sind keine Partei von Bestimmungen, die Ihre Verwen-
dung von Nicht von Microsoft stammenden Produkten 
regeln, und sind nicht an diese gebunden. 
Wenn Sie ein Nicht von Microsoft stammendes Produkt mit 
dem Onlinedienst installieren oder verwenden, dann leiten 
und kontrollieren Sie, nicht Swisscom und ihre Lizenzgeber, 
dessen Installation und Verwendung in den Onlinediensten 
durch Ihre Verwendung von Anwendungsprogrammier-
schnittstellen und anderen technischen Mitteln, die Bestand-
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Schutz vor entstehenden und sich entwickelnden Bedrohun-
gen für den Nutzer (wie Malware oder Spam) betreffen.
Swisscom und ihre Lizenzgeber legen Kundendaten nur dann 
gegenüber einem Dritten offen (einschliesslich Justizbehör-
den, anderen Behörden oder prozessführenden Parteien in 
einem Zivilverfahren mit Ausnahme unserer Vertragspartner) 
wenn Sie uns dazu auffordern oder wir gesetzlich dazu ver-
pflichtet sind. Sollten sich ein Dritter an uns wenden und 
Kundendaten anfordern, versuchen wir, den Dritten dazu zu 
bewegen, die Daten direkt von Ihnen anzufordern. Dabei kön-
nen Swisscom und ihre Lizenzgeber dem Dritten Ihre allge-
meinen Kontaktdaten zur Verfügung stellen. Wenn Swisscom 
und ihre Lizenzgeber verpflichtet sind, Kundendaten gegen-
über einem Dritten offenzulegen, unternehmen wir wirt-
schaftlich vertretbare Anstrengungen, um Sie im Voraus über 
eine Offenlegung zu informieren, sofern dies nicht gesetzlich 
verboten ist. Sie sind verpflichtet, auf Anfragen eines Dritten 
hinsichtlich Ihrer Nutzung des Onlinedienstes, beispielsweise 
auf eine Aufforderung, Inhalte gemäss dem Digital Millen-
nium Copyright Act zu entfernen, zu antworten. 

Sicherheit von Kundendaten

Swisscom und ihre Lizenzgeber werden angemessene und 
geeignete technische und organisatorische Massnahmen 
ergreifen, wie im Dokument «Security Overview» für den 
jeweiligen Onlinedienst beschrieben, um Ihre Kundendaten, 
die vom Onlinedienst verarbeitet werden oder auf die vom 
Onlinedienst zugegriffen wird, vor versehentlichem oder 
unrechtmässigem Verlust oder Zugriff oder versehentlicher 
oder unrechtmässiger Offenlegung schützen zu helfen. Sie 
erklären sich damit einverstanden, dass diese Massnahmen:

>> Swisscom uns seinen Lizenzgebern einzige Verantwor-
tung im Hinblick auf die Sicherheit und Handhabung der 
Kundendaten darstellen und

>> anstelle jeder in Ihrem Microsoft Volumenlizenz- Vertrag 
oder einer anderen Vertraulichkeits- oder Geheimhal-
tungsvereinbarung enthaltenen Vertraulichkeitsver-
pflichtung gelten.

Weitere Informationen darüber, wo das Dokument «Security 
Overview» für den jeweiligen Onlinedienst zu finden ist, fin-
den Sie im nachfolgenden Abschnitt «Dienstspezifische 
Lizenzbestimmungen».

Richtlinie für zulässige Verwendung

Weder Sie noch diejenigen, die über Sie auf den Onlinedienst 
zugreifen, sind berechtigt, den Onlinedienst auf folgende 
Weise oder für folgende Zwecke zu verwenden:

>> auf eine Weise, die durch Gesetze, Vorschriften oder 
behördliche Anordnungen oder Verordnung in einer 
relevanten Rechtsordnung verboten ist,

>> um die Rechte anderer zu verletzen, 
>> um zu versuchen, auf irgendeine Weise nicht autorisier-

ten Zugriff auf Dienste, Daten, Accounts oder Netzwerke 
zu erlangen oder diese zu stören, 

teil des Onlinedienstes sind. Wir werden keine Kopien dieses 
Nicht von Microsoft stammenden Produktes ausserhalb der 
Beziehung von Swisscom und seinen Lizenzgebern zu Ihnen 
ausführen oder Kopien davon anfertigen.
Wenn Sie ein Nicht von Microsoft stammendes Produkt mit 
dem Onlinedienst installieren oder verwenden, dürfen Sie 
dies auf keine Weise tun, die das geistige Eigentum oder die 
Technologie Verpflichtungen von Microsoft aussetzen würde, 
die über die in Ihrem Microsoft Volumenlizenz-Vertrag ent-
haltenen hinausgehen.

Eigentum an Kundendaten

Zwischen den Parteien behalten Sie alle Rechte an Kunden-
daten. Swisscom und ihre Lizenzgeber erwerben keine Rechte 
an Kundendaten, mit Ausnahme der Rechte, die Sie uns für 
den betreffenden Onlinedienst gewähren. Dies gilt nicht für 
Software oder Dienste, für die wir Ihnen eine Lizenz erteilen. 

Datenschutz

Personenbezogene Daten, die durch den Onlinedienst erfasst 
werden, können in den USA oder anderen Ländern, in denen 
Microsoft oder ihre Serviceprovider Einrichtungen unterhal-
ten, übertragen, gespeichert und verarbeitet werden. Dies 
schliesst personenbezogene Daten ein, die Sie durch die Nut-
zung des Onlinedienstes erfassen. Indem Sie den Online-
dienst verwenden, erklären Sie sich mit der Übertragung von 
personenbezogenen Daten ausserhalb Ihres Landes einver-
standen. Sie erklären sich ebenfalls damit einverstanden, von 
den Personen, die Ihnen personenbezogene Daten bereitstel-
len, die entsprechenden Genehmigungen einzuholen, um

>> die Daten an Microsoft und ihre Vertreter zu übertragen 
und 

>> die Übertragung, Speicherung und Verarbeitung 
derselben zu ermöglichen. 

Wenn Sie eine Bildungseinrichtung sind, sind Sie für die Ein-
willigung von Eltern in die Verwendung des Onlinediensts 
durch Endbenutzer verantwortlich, die möglicherweise durch 
anwendbares Recht vorgeschrieben sind.
Weitere Informationen darüber, wie wir berechtigt sind, Ihre 
Informationen zu erfassen und zu verwenden, finden Sie in 
der Datenschutzerklärung des Onlinedienstes. Einen Link zu 
dieser Richtlinie finden Sie in den Abschnitten «Dienstspezi-
fische Lizenzbestimmungen» für die jeweiligen Produkte 
unten.

Verwendung von Kundendaten durch 
Swisscom und ihre Lizenzgeber

Kundendaten werden nur verwendet, um Ihnen den Online-
dienst bereitzustellen. Dazu können Problembehandlung zur 
Vermeidung, Erkennung und Behebung von Problemen, die 
den Betrieb des Onlinediensts betreffen, und die Verbesse-
rung von Features gehören, die die Erkennung von und den 
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Einhaltung von Gesetzen und 
Regelungen

Swisscom und ihre Lizenzgeber halten alle Gesetze und Rege-
lungen ein, die für ihre Bereitstellung der Onlinedienste gel-
ten einschliesslich des anwendbaren Gesetzes über die Anzei-
gepflicht bei Sicherheitsverstössen, jedoch nicht 
einschliesslich Gesetzen und Regelungen, die für Sie oder Ihre 
Branche gelten und nicht grundsätzlich auf Serviceprovider 
in der Informationstechnologie anwendbar sind.
Sie halten alle Gesetze und Regelungen ein, die für Ihre Kun-
dendaten und Nutzung der Onlinedienste gelten, einschliess-
lich der anwendbaren Gesetzes und Regelungen, die auf Ihre 
Branche anwendbar sind.

Technische Beschränkungen

Sie sind verpflichtet, alle technischen Beschränkungen in den 
Produkten einzuhalten, die Ihnen nur spezielle Verwendun-
gen gestatten. Sie sind nicht berechtigt, diese Beschränkun-
gen zu umgehen. Weitere Informationen finden Sie unter 
http://www.microsoftvolumelicensing.com/userights/Tech-
Limit.aspx. 

Andere Rechte

Rechte zum Zugriff auf die Software auf einem Gerät geben 
Ihnen kein Recht, Patente von Microsoft oder anderes geisti-
ges Eigentum von Microsoft in Software oder Geräten zu 
implementieren, die auf das entsprechende Gerät zugreifen.

Dokumentation

Jede Person, die über einen gültigen Zugriff auf Ihren Compu-
ter oder Ihr internes Netzwerk verfügt, ist berechtigt, die 
Dokumentation zu Ihren internen Referenzzwecken zu kopie-
ren und zu verwenden. Zur Dokumentation gehören keine 
elektronischen Bücher.

Neuzuweisung von Lizenzen

Ein Grossteil der Lizenzen kann zwischen Geräten oder Nut-
zern übertragen werden. Nachfolgend werden die allgemei-
nen Regeln zur Neuzuweisung von Lizenzen sowie einige 
Sonderregelungen für bestimmte Produkte und Lizenztypen 
erläutert.

Beschränkungen bei der Neuzuweisung von Lizenzen
Ausser wie nachstehend zugelassen sind Sie nicht berechtigt, 
Ihre Lizenzen kurzzeitig neu zuzuweisen (nicht innerhalb von 
90 Tagen nach der letzten Zuweisung). 

>> um Informationen in einem Protokoll oder in einer 
E-Mail-Kopfzeile zu fälschen (z. B. «Spoofing»), 

>> um Spam oder Malware zu verbreiten,
>> auf eine Weise, die den Onlinedienst beschädigen oder 

seine Verwendung durch andere beeinträchtigen könnte, 
oder für eine Anwendung in Hochrisikobereichen (in 
denen ein Versagen oder jeglicher Fehler des Online-
dienstes zum Tod, zu schweren Verletzungen des Körpers 
oder der Gesundheit oder zu schwerwiegenden 
Sach- oder Umweltschäden führen kann).

Aufsicht

Swisscom und ihre Lizenzgeber sind berechtigt, den Online-
dienst in allen Ländern zu ändern oder zu beenden, in denen 
eine derzeitige oder künftige behördliche Anforderung oder 
Verpflichtung besteht, dass Microsoft einer Vorschrift oder 
einer Auflage unterliegt, die nicht allgemein auf dort tätige 
Unternehmen anwendbar ist, die für Microsoft eine beson-
dere Härte darstellt, wenn Microsoft den Betrieb des Online-
dienstes unverändert fortführt und/oder die Microsoft 
Grund zu der Annahme gibt, dass diese Bestimmungen oder 
der Onlinedienst möglicherweise im Widerspruch zu einer 
solchen Anforderung oder Verpflichtung stehen. Swisscom 
und ihre Lizenzgeber sind beispielsweise berechtigt, den 
Onlinedienst in allen Ländern im Zusammenhang mit einer 
behördlichen Anforderung, gemäss der Microsoft den 
Bestimmungen für Anbieter von Telekommunikation unter-
worfen wird, zu ändern oder zu beenden.

Elektronische Benachrichtigungen

Swisscom und ihre Lizenzgeber sind berechtigt, Ihnen Infor-
mationen zu dem Onlinedienst in elektronischer Form bereit-
zustellen. Dies kann per E-Mail an die Adresse, die Sie bei der 
Anmeldung für den Onlinedienst angeben, oder über eine 
von uns zu benennende Website erfolgen. Eine Benachrichti-
gung per E-Mail ist am Übertragungsdatum erteilt. Solange 
Sie den Onlinedienst verwenden, verfügen Sie über die Soft-
ware und Hardware, die für den Empfang dieser Benachrich-
tigungen notwendig sind. Sie sind nicht berechtigt, 
den Onlinedienst zu verwenden, wenn Sie sich nicht mit dem 
Empfang dieser elektronischen Benachrichtigungen einver-
standen erklären.

Beschränkte Gewährleistung

Ungeachtet etwaiger anders lautender Bestimmungen in 
Ihrem Microsoft Online-Abonnement -Vertrag gilt die 
beschränkte Gewährleistung nicht für Ausfälle oder andere 
Unterbrechungen des Zugriffs auf den Onlinedienst oder 
andere Leistungskennzahlen, die in dem Servicelevel-Vertrag 
für den Onlinedienst aufgeführt werden. 
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Weitere Informationen finden Sie unter http://www.
microsoft.com/licensing/existing-customers/product-acti-
vation.aspx. Durch die Verwendung der Software erklären Sie 
sich mit der Übertragung dieser Informationen einverstan-
den. Vor der Aktivierung haben Sie das Recht, die während des 
Installationsvorgangs installierte Version der Software zu 
verwenden. Ihr Recht zur Verwendung der Software nach der 
im Installationsvorgang angegebenen Zeit ist beschränkt, es 
sei denn, sie wird aktiviert. Dies dient der Verhinderung einer 
unlizenzierten Nutzung der Software. Nach dieser Zeit sind 
Sie nicht mehr für die Verwendung der Software lizenziert, 
wenn Sie sie nicht aktivieren. Wenn das Gerät mit dem Inter-
net verbunden ist, kann die Software zur Aktivierung auto-
matisch eine Verbindung mit Microsoft herstellen. Sie kön-
nen die Software auch manuell über das Internet oder per 
Telefon aktivieren. In diesem Fall können Internet- und Tele-
fongebühren anfallen. Einige Änderungen an den Komponen-
ten Ihres Computers oder der Software können eine erneute 
Aktivierung der Software erforderlich machen. Solange Sie 
die Software nicht aktiviert haben, werden Sie automatisch 
daran erinnert, sie zu aktivieren.

Ordnungsgemässe Verwendung von KMS
Sie sind nicht berechtigt, einen nicht gesicherten Zugriff auf 
Ihre KMS-Computer über ein unkontrolliertes Netzwerk, wie 
z. B. das Internet, bereitzustellen.

Nicht autorisierte Verwendung von MAK oder 
KMS-Schlüsseln
Microsoft ist berechtigt, folgende Aktionen bezüglich der 
nicht autorisierten Verwendung oder Offenlegung von MAK 
oder KMS-Keys zu ergreifen: Verhindern weiterer Aktivierun-
gen, Deaktivieren oder anderweitiges Blockieren des Keys für 
die Aktivierung oder Überprüfung. 
Bei der Deaktivierung eines Keys muss der Kunde möglicher-
weise einen neuen Key von Microsoft erwerben.

Zusätzliche Funktionalität

Möglicherweise stellen Swisscom und ihre Lizenzgeber 
zusätzliche Funktionalität für die Produkte bereit. Hierfür 
können andere Lizenzbestimmungen und Gebühren gelten.

Schriftartkomponenten

Bei laufender Software sind Sie berechtigt, mit deren Schrift-
arten Inhalt anzuzeigen und zu drucken. Sie dürfen Schriftar-
ten nur wie in den Einbettungsbeschränkungen in den 
Schriftarten gestattet in Inhalte einbetten und sie vorüber-
gehend auf einen Drucker oder ein anderes Ausgabegerät 
herunterladen, um Inhalte zu drucken.

Bedingung bei der Neuzuweisung von Lizenzen
Bei Lizenzneuzuweisungen zwischen Geräten oder Nutzern 
müssen Sie die Software aus dem bisherigen Gerät oder dem 
Gerät des bisherigen Nutzers entfernen oder den Zugriff von 
dem bisherigen Gerät oder dem Gerät des bisherigen Nutzers 
sperren. 

Spezielle Regelungen für bestimmte Produkte und 
Lizenztypen

>> Nutzer-/Geräte-Abonnementlizenzen (ALs). Sie sind 
berechtigt, eine Nutzer-/Geräte-AL auf kurzfristiger Basis 
neu zuzuweisen, um Fälle abzudecken, in denen ein 
Nutzer abwesend oder ein Gerät ausser Betrieb und 
daher nicht verfügbar ist. Die Neuzuweisung dieser Lizen-
zen aus jeglichem anderen Grund und für jeglichen 
anderen Zeitraum muss dauerhaft erfolgen. Dieses Recht 
gilt nicht für Nutzer-ALs für Windows Intune mit 
Windows-Desktop-Betriebssystem. 

Produktaktivierung

Einige Produkte und Onlinedienste sind durch technische 
Massnahmen geschützt und machen die Aktivierung und 
einen Volumenlizenzschlüssel erforderlich, um sie zu instal-
lieren oder auf sie zuzugreifen. Durch die Aktivierung wird die 
Nutzung der Software einem bestimmten Gerät zugeordnet. 
Informationen darüber, wann die Aktivierung oder ein Schlüs-
sel erforderlich ist, finden Sie im Abschnitt zur Produktakti-
vierung unter http://www.microsoft.com/licensing. Sie tra-
gen die Verantwortung sowohl für die Verwendung der Ihnen 
zugewiesenen Schlüssel als auch für die Aktivierung von 
Produkten mithilfe Ihrer Schlüsselverwaltungsdienst-Com-
puter (Key Management Service, KMS). Volumenlizenzschlüs-
sel sind vertraulich und unterliegen der Vertraulichkeitsbe-
stimmung Ihres Lizenzvertrages mit Swisscom und seinen 
Lizenzgeber. Sie sind zu keiner Zeit dazu berechtigt, Schlüssel 
Dritten gegenüber offenzulegen, selbst dann nicht, wenn Ihr 
Lizenzvertrag mit Swisscom und seinen Lizenzgeber endet 
oder abläuft, und ungeachtet gegenteiliger zeitlicher 
Beschränkungen.

KMS- und MAK-Aktivierung (Multiple Activation Key)
Bei der MAK-Aktivierung (Multiple Activation Key) übermit-
telt die Software Informationen über die Software und das 
Gerät an Microsoft. Bei der KMS-Hostaktivierung (Key 
Management Service) sendet die Software Informationen zur 
KMS-Hostsoftware und zum Hostgerät an Microsoft. KMS-
Clientgeräte, die mithilfe von KMS aktiviert wurden, senden 
keine Informationen an Swisscom. Für sie ist jedoch eine 
regelmässige erneute Aktivierung bei Ihrem KMS-Host erfor-
derlich. Die bei der MAK- oder KMS-Hostaktivierung an 
Microsoft gesendeten Informationen umfassen Folgendes: 

>> die Version, die Sprache und den Product Key der 
Software

>> die Internetprotokolladresse des Geräts
>> aus der Hardwarekonfiguration des Geräts erhaltene 

Informationen. 
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Erstellen und Speichern von Instanzen
Sie dürfen eine beliebige Anzahl von Instanzen der Software 
auf einem beliebigen Ihrer Server oder Speichermedien aus-
schliesslich zu dem Zweck erstellen und speichern, Ihr Recht 
zum Ausführen von Instanzen der Software auszuüben.

Kartenberichtselement von 
SQL Server Reporting Services

Die Software enthält möglicherweise Features, die Inhalte 
wie z. B. Karten, Bilder und andere Daten über die Anwen-
dungsprogrammierschnittstelle (Application Programming 
Interface, API) von Bing Maps (oder einer Nachfolgemarke) 
(die «Bing Maps-API») abrufen, um Berichte zu erstellen, die 
Daten auf den Karten sowie Luft- und Hybridbilder anzeigen. 
Sind diese Features enthalten, dürfen Sie diese Features nur 
in Verbindung mit und durch die in die Software integrierten 
Zugriffsmethoden und -mittel verwenden, um dynamische 
oder statische Dokumente zu erstellen oder anzuzeigen. Sie 
sind nicht berechtigt, die über die Bing Maps-API verfügbaren 
Inhalte anderweitig zu kopieren, zu speichern, zu archivieren 
oder daraus eine Datenbank zu erstellen. Sie sind weder 
berechtigt, die Bing Maps-API zur Bereitstellung einer sensor-
gestützten Streckenführung zu verwenden, noch beliebige 
Strassenverkehrsdaten oder die Vogelperspektive (oder zuge-
hörige Metadaten), auch wenn diese über die Bing Maps-API 
verfügbar sind, für jegliche Zwecke zu verwenden. Ihre Nut-
zung der Bing Maps-API und der damit verknüpften Inhalte 
unterliegt den zusätzlichen Bestimmungen und Bedingun-
gen unter http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=21969.
Sie sind nicht dazu berechtigt,

>> die in der Software enthaltenen Logos, Marken, Urheber-
rechtshinweise, digitale Wasserzeichen oder andere 
Hinweise von Microsoft, Swisscom und seinen Lizenzge-
ber, einschliesslich der über die Software verfügbaren 
Inhalte zu entfernen, zu verkleinern, zu blockieren oder 
zu ändern oder 

>> die Software, einschliesslich der in der Software 
enthaltenen APIs zu veröffentlichen, damit andere sie 
kopieren können 

>> Dokumente, Texte oder Bilder, die durch Verwendung der 
Softwarefunktionen der Data Mapping Services erstellt 
werden, weiterzugeben oder auf andere Weise zu 
vertreiben.

Multiplexing

Hardware oder Software, die Sie für das Zusammenfassen 
von Verbindungen, das Umleiten von Informationen, das Ver-
ringern der Anzahl der Geräte oder Nutzer, die direkt auf das 
Produkt zugreifen oder es verwenden, oder das Verringern 
der Anzahl der Betriebssystemumgebungen (oder OSEs), 
Geräte oder Nutzer, die das Produkt direkt verwaltet, (manch-
mal als «Multiplexing» oder «Pooling» bezeichnet) einsetzen, 
verringert nicht die Anzahl der erforderlichen Lizenzen irgend-
eines Typs.

Vergleichstests

Software
Für die Offenlegung von Ergebnissen von Vergleichstests mit 
der Software gegenüber Dritten benötigen Sie die vorherige 
schriftliche Genehmigung von Swisscom und ihren Lizenzge-
bern. Dies gilt nicht für Windows Server oder .NET Framework 
(siehe weiter unten).

Microsoft .NET Framework
Die Software umfasst möglicherweise eine oder mehrere 
Komponenten von .NET Framework («.NET-Komponenten»). 
Sie sind berechtigt, interne Vergleichstests dieser Komponen-
ten durchzuführen. Sie sind berechtigt, die Ergebnisse von 
Vergleichstests dieser Komponenten offenzulegen, vorausge-
setzt, Sie halten die unter http://go.microsoft.com/
fwlink/?LinkID=66406 dargelegten Bedingungen ein. Wenn 
Sie solche Ergebnisse von Vergleichstests offenlegen, haben 
Swisscom und ihre Lizenzgeber ungeachtet anderer Verträge, 
die Sie möglicherweise mit Swisscom und ihre Lizenzgeber 
abgeschlossen haben, das Recht, die Ergebnisse von Ver-
gleichstests offenzulegen, die Swisscom und ihre Lizenzgeber 
mit Ihren Produkten, die mit der jeweiligen .NET-Komponente 
im Wettbewerb stehen, durchführt, vorausgesetzt, Swiss-
com und ihre Lizenzgeber halten die gleichen unter http://
go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406 dargelegten Bedin-
gungen ein.

SQL Server-Technologie

Wenn Ihre Ausgabe der Software ein SQL Server-Daten-
banksoftware-Produkt enthält («SQL Server-Datenbank»), 
sind Sie berechtigt, jeweils eine Instanz der SQL Server-Daten-
bank in einer Physischen oder Virtuellen Betriebssystemum-
gebung auf einem Server zur Unterstützung der Software 
auszuführen. Sie dürfen diese Instanz der SQL Server-Daten-
bank ausserdem verwenden, um andere Produkte zu unter-
stützen, die eine Version der SQL Server-Datenbank enthal-
ten. Für all diese Verwendungen benötigen Sie keine CALs für 
SQL Server. 
Sie dürfen diese Instanz nicht freigeben, um Produkte zu 
unterstützen, die nicht mit der SQL Server-Datenbank lizen-
ziert sind.
Wenn Ihre Edition der Software andere Komponenten der 
SQL Server-Marke als eine SQL Server-Datenbank umfasst, 
werden diese Komponenten unter den Bestimmungen ihrer 
jeweiligen Lizenzen an Sie lizenziert. Derartige Lizenzen sind 
an folgenden Orten zu finden: 

>> im Installationsverzeichnis der Software im Ordner «legal», 
«licenses» oder einem ähnlich benannten Ordner, und 
können in eigenständigen Lizenzverträgen enthalten oder 
an den Lizenzvertrag der Software angehängt sein, oder

>> über das einheitliche Installationsprogramm der 
Software. 

Wenn Sie mit den Lizenzbestimmungen einer Komponente 
der SQL Server-Marke nicht einverstanden sind, dürfen Sie die 
Komponente nicht verwenden.
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System Center Packs

Die Lizenzbestimmungen für die anwendbaren System Cen-
ter-Produkte gelten für Ihre Verwendung von Management 
Packs, Konfigurationspaketen, Process Packs und Integration 
Packs, die in der Software enthalten sind.

Software plus Services

Swisscom und ihre Lizenzgeber können Dienste über Soft-
ware-Features anbieten, die über das Internet eine Verbin-
dung mit Computersystemen von Swisscom und ihre Lizenz-
geber oder von Serviceprovidern herstellen. Swisscom und 
ihre Lizenzgeber sind berechtigt, die Dienste jederzeit zu 
ändern oder zu kündigen. Sie sind nicht berechtigt, die 
Dienste auf eine Weise zu verwenden, die diese Dienste 
beschädigen oder ihre Verwendung durch andere beeinträch-
tigen könnte. Sie sind nicht berechtigt, die Dienste zu verwen-
den, um zu versuchen, auf irgendeine Weise nicht autorisier-
ten Zugriff auf Dienste, Daten, Accounts oder Netzwerke zu 
erlangen. 
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Dienstspezifische 
Lizenzbestimmungen

Exchange Online-Archivierung

Die für die Verwendung dieses Onlinedienstes anwendbaren Lizenzbestimmungen sind
die Allgemeinen Lizenzbestimmungen sowie folgende:

Office 365-Datenschutz- und Sicherheitsergänzung: Ja 
(siehe http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=212058&clcid=0x409)

Servicelevel-Vertrag: Ja 
(siehe http://microsoft.com/licensing/contracts)

NUTZER-ALs

Jeweils erforderlich für:
>> Nutzer, deren Kundendaten1 vom Onlinedienst oder von 

zugehöriger Software verarbeitet und gespeichert 
werden

1 Siehe Allgemeine Lizenzbestimmungen, Definitionen

Erforderliche AL:
>> Nutzer-AL für Exchange Online-Archivierung

Zusätzliche Bestimmungen:
Exchange Online-Archivierung ist ein Folge-Onlinedienst für Exchange Hosted Archive.

Wenn Sie von Exchange Hosted Archive auf Exchange Online-Archivierung verlängern und noch nicht auf Exchange Online-
Archivierung migriert haben, sind Ihre lizenzierten Nutzer berechtigt, den Exchange Hosted Archive-Dienst weiterhin unter 
den Bestimmungen der Produktbenutzungsrechte von März 2011 zu verwenden, bis Sie auf Exchange Online-Archivierung 
migrieren oder bis Ihre Nutzer-ALs für Exchange Online-Archivierung ablaufen, wobei das frühere Datum massgeblich ist. 

Exchange Online Basic

Die für die Verwendung dieses Onlinedienstes anwendbaren Lizenzbestimmungen sind
die Allgemeinen Lizenzbestimmungen sowie folgende:

Office 365-Datenschutz- und Sicherheitsergänzung: Ja
(siehe http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=212058&clcid=0x409)

Servicelevel-Vertrag: Ja 
(siehe http://microsoft.com/licensing/contracts)

NUTZER-ALs

Jeweils erforderlich für:
>> Nutzer, die auf den Onlinedienst oder verwandte 

Software zugreifen

Erforderliche AL:
>> Nutzer-AL für Exchange Online Basic
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Exchange Online Kiosk

Die für die Verwendung dieses Onlinedienstes anwendbaren Lizenzbestimmungen sind 
die Allgemeinen Lizenzbestimmungen sowie folgende:

Office 365-Datenschutz- und Sicherheitsergänzung: Ja
(siehe http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=212058&clcid=0x409)

Servicelevel-Vertrag: Ja 
(siehe http://microsoft.com/licensing/contracts)

NUTZER-ALs

Jeweils erforderlich für:
>> Nutzer, die auf den Onlinedienst oder verwandte 

Software zugreifen

Erforderliche AL:
>> Nutzer-AL für Exchange Online Kiosk oder
>> Nutzer-AL für Office 365 Plan K1 oder
>> Nutzer-AL für Office 365 Plan K2

Exchange Online Plan 1

Die für die Verwendung dieses Onlinedienstes anwendbaren Lizenzbestimmungen sind 
die Allgemeinen Lizenzbestimmungen sowie folgende:

Office 365-Datenschutz- und Sicherheitsergänzung: Ja
(siehe http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=212058&clcid=0x409)

Servicelevel-Vertrag: Ja 
(siehe http://microsoft.com/licensing/contracts)

NUTZER-ALs

Jeweils erforderlich für:
>> Nutzer, die auf den Onlinedienst oder zugehörige 

Software zugreifen. 
Die Archivierung darf nur als Messaging-Speicher 
verwendet werden.

Erforderliche AL:
>> Nutzer-AL für Exchange Online Plan 1 oder
>> Nutzer-AL für Exchange Online Plan 2 oder
>> Nutzer-AL für Office 365 Academic A1 oder 
>> Nutzer-AL für Office 365 Academic A2 oder
>> Nutzer-AL für Office 365 Academic A3 oder
>> Nutzer-AL für Office 365 Academic A4 oder
>> Nutzer-AL für Office 365 Enterprise E1 oder 
>> Nutzer-AL für Office 365 Enterprise E2 oder
>> Nutzer-AL für Office 365 Enterprise E3 oder
>> Nutzer-AL für Office 365 Enterprise E4
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Exchange Online Plan 2

Die für die Verwendung dieses Onlinedienstes anwendbaren Lizenzbestimmungen sind 
die Allgemeinen Lizenzbestimmungen sowie folgende:

Office 365-Datenschutz- und Sicherheitsergänzung: Ja
(siehe http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=212058&clcid=0x409)

Servicelevel-Vertrag: Ja 
(siehe http://microsoft.com/licensing/contracts)

NUTZER-ALs

Jeweils erforderlich für:
>> Nutzer, die auf den Onlinedienst oder verwandte 

Software zugreifen.  
Die Archivierung darf nur als Messaging-Speicher 
verwendet werden.

Erforderliche AL:
>> Nutzer-AL für Exchange Online Plan 2 oder
>> Nutzer-AL für Office 365 Academic A3 oder
>> Nutzer-AL für Office 365 Academic A4 oder
>> Nutzer-AL für Office 365 Enterprise E3 oder
>> Nutzer-AL für Office 365 Enterprise E4

Zusätzliche Bestimmungen:
Exchange Online Plan 2 ist ein Folge-Onlinedienst für Exchange Hosted Archive.

Wenn Sie von Exchange Hosted Archive auf Exchange Online Plan 2 verlängern und noch nicht auf Exchange Online Plan 2 
migriert haben, sind Ihre lizenzierten Nutzer berechtigt, den Exchange Hosted Archive-Dienst weiterhin unter den Bestim-
mungen der Produktbenutzungsrechte von März 2011 zu verwenden, bis Sie auf Exchange Online Plan 2 migrieren oder bis 
Ihre Nutzer-ALs für Exchange Online Plan 2 ablaufen, wobei das frühere Datum massgeblich ist.

Lync Online Plan 1

Die für die Verwendung dieses Onlinedienstes anwendbaren Lizenzbestimmungen sind 
die Allgemeinen Lizenzbestimmungen sowie folgende:

Siehe anwendbare Hinweise: Hinweis in Bezug auf 
Aufzeichnungen, den H.264/AVC Visual Standard, den 
VC-1 Video Standard, den MPEG-4 Visual Standard und 
den MPEG-2 Video Standard (siehe Anhang 1)

Office 365-Datenschutz- und Sicherheitsergänzung: Ja
(siehe http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=212058&clcid=0x409)

Servicelevel-Vertrag: Ja 
(siehe http://microsoft.com/licensing/contracts)

NUTZER-ALs

Jeweils erforderlich für:
>> Nutzer, die auf den Onlinedienst oder verwandte 

Software zugreifen. 

Erforderliche AL:
>> Nutzer-AL für Lync Online Plan 1 oder
>> Nutzer-AL für Lync Online Plan 2 oder
>> Nutzer-AL für Office 365 Academic A1 oder 
>> Nutzer-AL für Office 365 Academic A2 oder
>> Nutzer-AL für Office 365 Academic A3 oder
>> Nutzer-AL für Office 365 Academic A4 oder
>> Nutzer-AL für Office 365 Enterprise E1 oder 
>> Nutzer-AL für Office 365 Enterprise E2 oder
>> Nutzer-AL für Office 365 Enterprise E3 oder
>> Nutzer-AL für Office 365 Enterprise E4 oder 

Nutzer-AL für Live Meeting Professional oder
>> Nutzer-AL für Live Meeting Standard

Zusätzliche Bestimmungen:
Microsoft Silverlight-Software
Lync 2010 enthält Silverlight. Silverlight enthält möglicherweise die Decodierungstechnologie H.264/MPEG-4 AVC und/oder VC-1. 
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Lync Online Plan 2

Die für die Verwendung dieses Onlinedienstes anwendbaren Lizenzbestimmungen sind 
die Allgemeinen Lizenzbestimmungen sowie folgende:

Siehe anwendbare Hinweise: Hinweis in Bezug auf 
Aufzeichnungen, den H.264/AVC Visual Standard, den 
VC-1 Video Standard, den MPEG-4 Visual Standard und 
den MPEG-2 Video Standard (siehe Anhang 1)

Office 365-Datenschutz- und Sicherheitsergänzung: Ja
(siehe http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=212058&clcid=0x409)

Servicelevel-Vertrag: Ja 
(siehe http://microsoft.com/licensing/contracts)

NUTZER-ALs

Jeweils erforderlich für:
Authentifizierte Nutzer, die auf den Onlinedienst oder 
verwandte Software zugreifen. Allerdings benötigen 

>> Nutzer, die über eine Lizenz für Lync Online Plan 1 
verfügen

>> Nutzer, die über eine Standard-CAL für Lync Server 
verfügen

>> Nutzer, die über eine Enterprise-CAL für Lync Server 
verfügen

benötigen nicht die erforderlichen ALs, um zu anderen 
Zwecken als zum Planen oder Durchführen einer Webkon-
ferenz auf den Onlinedienst zuzugreifen.

Erforderliche AL:
>> Nutzer-AL für Lync Online Plan 2 oder
>> Nutzer-AL1 für Office 365 Academic A1 oder
>> Nutzer-AL für Office 365 Academic A2 oder
>> Nutzer-AL für Office 365 Academic A3 oder
>> Nutzer-AL für Office 365 Academic A4 oder
>> Nutzer-AL1 für Office 365 Enterprise E1 oder
>> Nutzer-AL für Office 365 Enterprise E2 oder
>> Nutzer-AL für Office 365 Enterprise E3 oder
>> Nutzer-AL für Office 365 Enterprise E4 oder
>> Nutzer-AL für Live Meeting Professional oder
>> Nutzer-AL für Live Meeting Standard

1 Bestehende oder verlängernde Lync Online Plan 2-Kunden, die am 
27. Juni 2011 über aktive Nutzer-ALs für Business Productivity Online Suite 
verfügten, sind berechtigt, weiterhin unter den Lizenzbestimmungen der 
Nutzungsrechte für Onlinedienste von April 2011 auf den Live Meeting-
Dienst zuzugreifen und diesen zu nutzen, nachdem sie von Business 
Productivity Online Suite auf Office 365 Enterprise E1 migriert haben, und 
zwar bis zum  1. April 2013 oder bis zum Ablauf der zugehörigen 
Nutzer-ALs für Office 365 Enterprise E1, wobei das frühere Datum 
massgeblich ist. Kunden, deren Nutzer-AL-Laufzeit über den 1. April 2013 
hinausgeht, dürfen nach diesem Datum nur auf die Office 365-Dienst-
komponenten zugreifen. Kunden mit neuen Office 365 Enterprise 
E1-Nutzer-ALs, die nach dem 27. Juni 2011 begonnen haben, sind nicht 
berechtigt, auf Live Meeting zuzugreifen.

Lync-to-Phone-Add-on für Office 365 Small Business und Small Business Premium

Die für die Verwendung dieses Onlinedienstes anwendbaren Lizenzbestimmungen sind 
die Allgemeinen Lizenzbestimmungen sowie folgende:

Siehe anwendbare Hinweise: Hinweis in Bezug auf 
Aufzeichnungen, den H.264/AVC Visual Standard, den 
VC-1 Video Standard, den MPEG-4 Visual Standard und 
den MPEG-2 Video Standard (siehe Anhang 1)

Office 365-Datenschutz- und Sicherheitsergänzung: Ja
(siehe http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=212058&clcid=0x409)

Servicelevel-Vertrag: Ja 
(siehe http://microsoft.com/licensing/contracts)

NUTZER-ALs

Jeweils erforderlich für:
Authentifizierte Nutzer, die auf den Onlinedienst oder 
verwandte Software zugreifen.

Erforderliche AL:
>> Lync-to-Phone-Add-on für Nutzer-AL für Small Business 

und Small Business Premium
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Office ProPlus 

Die für die Verwendung dieses Onlinedienstes anwendbaren Lizenzbestimmungen sind 
die Allgemeinen Lizenzbestimmungen sowie folgende:

Siehe anwendbare Hinweise: Datenübertragung (siehe 

Anhang 1) Bing Maps (Siehe Anhang 1)

NUTZER-ALs FÜR DESKTOP-ANWENDUNGEN

Jeweils erforderlich für:
>> Nutzer, die auf den Onlinedienst oder verwandte 

Software zugreifen

Erforderliche AL:
>> Nutzer-AL für Office 365 ProPlus oder
>> Nutzer-AL für Office 365 Enterprise E3-A4 oder 
>> Nutzer-AL für Office Professional Plus A oder
>> Nutzer-AL für Office 365 Academic A3-A4 oder
>> Core CAL Suite1 mit Nutzer-AL-Add-On für Office 365 

Academic A3 (A4) oder
>> Enterprise CAL Suite1 mit Nutzer-AL-Add-On für Office 

365 Academic A3 (A4) oder
>> Core CAL Suite1 mit Nutzer-AL-Add-On für Office Pro 

Plus1 und Office 365 Academic A3 (A4) oder
>> Enterprise CAL Suite1 mit Nutzer-AL-Add-On für Office 

Pro Plus1 und Office 365 Academic A3 (A4) oder
>> Office Pro Plus1 mit Nutzer-AL-Add-On für Office 365 

Academic A3 (A4) oder
>> Nutzer-AL1 für Office 365 Midsize Business mit aktiver 

Software Assurance

Zusätzliche Bestimmungen:
Rechte zur Installation und Nutzung
1.	� Jeder Nutzer, dem Sie eine Nutzer-AL zuweisen, ist berechtigt, die Software zur lokalen oder Remoteverwendung in bis zu 

fünf gleichzeitigen OSEs zu aktivieren.
2.	� Der lizenzierte Nutzer ist ausserdem berechtigt, die von einem anderen Nutzer aktivierte Software unter einer anderen 

Nutzer-AL zu verwenden. 
3.	� Sie können es anderen Nutzern gestatten, ausschliesslich zur Bereitstellung von Supportservices remote auf die Software 

zuzugreifen. 

Onlinedienst und Softwareupgrade
Wenn wir ein umfassendes Upgrade an der Software vornehmen, die unter Ihren Nutzer-ALs für den Onlinedienst lizenziert 
ist, müssen Sie das Upgrade auf allen Geräten, die den Onlinedienst nutzen, installieren, um eine Unterbrechung des Online-
diensts zu verhindern.

Erforderliche Verbindung
Jeder Nutzer, dem Sie eine Nutzer-AL zuweisen, muss mindestens alle 30 Tage jedes Gerät, auf dem die Software installiert 
wurde, mit dem Internet verbinden. Wenn ein Nutzer diese Anforderung nicht erfüllt, kann die Funktionalität der Software 
beeinträchtigt sein.

Abonnementüberprüfung
Microsoft ist berechtigt, die Version einer Version der Software, die von Ihren Nutzern auf einem beliebigen Gerät installiert 
wurde, automatisch zu prüfen. Geräte, auf denen die Software installiert ist, können in regelmässigen Abständen Informati-
onen bereitstellen, um zu überprüfen, ob die Software ordnungsgemäss lizenziert ist und ob die Laufzeit noch nicht abgelau-
fen ist. Hierzu gehören beispielsweise die Softwareversion, die Windows Live ID des Nutzers, Produkt-ID-Informationen, eine 
Computer-ID und die Internetprotokolladresse des Geräts. Wenn die Software nicht ordnungsgemäss lizenziert ist, kann ihre 
Funktionalität beeinträchtigt sein. Sie dürfen Updates und Upgrades für die Software nur von Microsoft oder autorisierten 
Quellen beziehen. Weitere Informationen über das Erhalten von Updates von autorisierten Quellen finden Sie unter http://
windows.microsoft.com/en-US/windows/help/genuine/faq. Indem Sie die Software verwenden, erklären Sie sich mit der Über-
tragung der in diesem Abschnitt beschriebenen Informationen einverstanden.
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Medienelemente und Vorlagen
Microsoft gewährt Ihnen eine Lizenz zum Kopieren, Vertreiben, Aufführen und Anzeigen von Medienelementen (Bilder, ClipArt, 
Animationen, Ton, Musik, Videoclips, Vorlagen und anderen Arten von Inhalten), die in der Software und den Office Web Apps 
in Projekten und Dokumenten enthalten sind, mit der Ausnahme, dass Sie nicht berechtigt sind: (i) Kopien der Medienelemente 
für sich allein oder als Produkt zu verkaufen, zu lizenzieren oder zu vertreiben, wenn der primäre Wert des Produktes in den 
Medienelementen besteht, (ii) Ihren Kunden Rechte zur weiteren Lizenzierung oder zum Vertrieb der Medienelemente zu 
gewähren, (iii) Medienelemente, die die Darstellung von identifizierbaren Personen, Verwaltungseinrichtungen, Logos, Marken 
oder Symbolen enthalten, für kommerzielle Zwecke zu lizenzieren oder zu vertreiben oder diese Arten von Bildern auf eine 
Weise zu nutzen, die eine Billigung von oder eine Verbindung zu Ihrem Produkt, Ihrem Unternehmen oder Ihrer Tätigkeit 
implizieren kann, oder (iv) mithilfe der Medienelemente obszöne oder anstössige Werke zu erstellen. Andere Medienelemente, 
die auf Office.com oder auf anderen Websites über Office-Features genutzt werden können, unterliegen den Bestimmungen 
auf diesen Websites.

Schriftartkomponenten
Sie sind berechtigt, die durch die Software oder als Teil eines verwandten Diensts installierten Schriftarten zum Anzeigen und 
Drucken von Inhalten zu verwenden. Sie dürfen Schriftarten nur wie in den Einbettungsbeschränkungen in den Schriftarten 
gestattet in Inhalte einbetten und sie vorübergehend auf einen Drucker oder ein anderes Ausgabegerät herunterladen, um 
Inhalte zu drucken.

Kommerzielle Nutzung für Office Home & Student 2013 RT
1.	� Ihre Nutzer-AL ändert Ihr Recht zur Nutzung der Software unter einer separat erworbenen Office Home & Student 2013 

RT-Lizenz, indem auf das Verbot der kommerziellen Nutzung der Software verzichtet wird. 
2.	� Sie sind berechtigt, dem Nutzer, dem Sie die Nutzer-AL zuweisen, die Verwendung von Office Home & Student 2013 RT wie 

hier dargelegt während der Laufzeit Ihres Office 365 ProPlus-Abonnements zu gestatten.
3.	� Mit Ausnahme der Erlaubnis, die Software für kommerzielle Zwecke zu nutzen, unterliegt die gesamte Nutzung weiterhin 

den Bestimmungen und Nutzungsrechten, die mit der Office Home & Student 2013 RT-Lizenz bereitgestellt werden. 
4.	� Der Erwerb der Office 365 ProPlus-Abonnementlizenz erzeugt oder verlängert keine Gewährleistung oder Supportverpflich-

tung unter der Office Home & Student 2013 RT-Lizenz.

Office 365 Small Business

Die für die Verwendung dieses Onlinedienstes anwendbaren Lizenzbestimmungen sind
die Allgemeinen Lizenzbestimmungen sowie folgende:

Siehe anwendbare Hinweise: Datenübertragung 
(siehe Anhang 1)

Office 365-Datenschutz- und Sicherheitsergänzung: Ja
(siehe http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=212058&clcid=0x409)

NUTZER-ALs

Jeweils erforderlich für:
>> Authentifizierte Nutzer, die auf den Onlinedienst oder 

verwandte Software zugreifen.
>> Externe Nutzer1, die über die Share-by-Mail-Funktion zu 

Website-Auflistungen eingeladen werden, und zwar bis 
maximal 500 authentifizierte Nutzer pro Monat, 
benötigen für diesen Zweck keine Nutzer-ALs.1 Siehe 
Allgemeine Lizenzbestimmungen, Definitionen

Erforderliche AL:
>> Nutzer-AL für Office 365 Small Business
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Office 365 Small Business Premium

Die für die Verwendung dieses Onlinedienstes anwendbaren Lizenzbestimmungen sind
die Allgemeinen Lizenzbestimmungen sowie folgende:

Siehe anwendbare Hinweise: Datenübertragung 
(siehe Anhang 1)

Office 365-Datenschutz- und Sicherheitsergänzung: Ja
(siehe http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=212058&clcid=0x409)

NUTZER-ALs

Jeweils erforderlich für:
>> Authentifizierte Nutzer, die auf den Onlinedienst oder 

verwandte Software zugreifen.
>> Externe Nutzer1, die über die Share-by-Mail-Funktion zu 

Website-Auflistungen eingeladen werden, und zwar bis 
maximal 500 authentifizierte Nutzer pro Monat, 
benötigen für diesen Zweck keine Nutzer-ALs.1 Siehe 
Allgemeine Lizenzbestimmungen, Definitionen

Erforderliche AL:
>> Nutzer-AL für Office 365 Small Business Premium

Zusätzliche Bestimmungen:
Bestimmungen für Ihre Verwendung von Office-Anwendungen:

Rechte zur Installation und Nutzung
1.	� Jeder Nutzer, dem Sie eine Nutzer-AL zuweisen, ist berechtigt, die Software zur lokalen oder Remoteverwendung in bis zu 

fünf gleichzeitigen OSEs zu aktivieren.
2.	� Der lizenzierte Nutzer ist ausserdem berechtigt, die von einem anderen Nutzer aktivierte Software unter einer anderen 

Nutzer-AL zu verwenden. 
3.	� Sie können es anderen Nutzern gestatten, ausschliesslich zur Bereitstellung von Supportservices remote auf die Software 

zuzugreifen. 

Onlinedienst und Softwareupgrade
Wenn wir ein umfassendes Upgrade an der Software vornehmen, die unter Ihren Nutzer-ALs für den Onlinedienst lizenziert 
ist, müssen Sie das Upgrade auf allen Geräten, die den Onlinedienst nutzen, installieren, um eine Unterbrechung des Online-
diensts zu verhindern.

Erforderliche Verbindung
Jeder Nutzer, dem Sie eine Nutzer-AL zuweisen, muss mindestens alle 30 Tage jedes Gerät, auf dem die Software installiert 
wurde, mit dem Internet verbinden. Wenn ein Nutzer diese Anforderung nicht erfüllt, kann die Funktionalität der Software 
beeinträchtigt sein.

Abonnementüberprüfung
Microsoft ist berechtigt, die Version einer Version der Software, die von Ihren Nutzern auf einem beliebigen Gerät installiert 
wurde, automatisch zu prüfen. Geräte, auf denen die Software installiert ist, können in regelmässigen Abständen Informati-
onen bereitstellen, um zu überprüfen, ob die Software ordnungsgemäss lizenziert ist und ob die Laufzeit noch nicht abgelau-
fen ist. Hierzu gehören beispielsweise die Softwareversion, die Windows Live ID des Nutzers, Produkt-ID-Informationen, eine 
Computer-ID und die Internetprotokolladresse des Geräts. Wenn die Software nicht ordnungsgemäss lizenziert ist, kann ihre 
Funktionalität beeinträchtigt sein. Sie dürfen Updates und Upgrades für die Software nur von Microsoft oder autorisierten 
Quellen beziehen. Weitere Informationen über das Erhalten von Updates von autorisierten Quellen finden Sie unter http://
windows.microsoft.com/en-US/windows/help/genuine/faq. Indem Sie die Software verwenden, erklären Sie sich mit der Über-
tragung der in diesem Abschnitt beschriebenen Informationen einverstanden.

Medienelemente und Vorlagen
Microsoft gewährt Ihnen eine Lizenz zum Kopieren, Vertreiben, Aufführen und Anzeigen von Medienelementen (Bilder, ClipArt, 
Animationen, Ton, Musik, Videoclips, Vorlagen und anderen Arten von Inhalten), die in der Software und den Office Web Apps 
in Projekten und Dokumenten enthalten sind, mit der Ausnahme, dass Sie nicht berechtigt sind: (i) Kopien der Medienelemente 
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für sich allein oder als Produkt zu verkaufen, zu lizenzieren oder zu vertreiben, wenn der primäre Wert des Produktes in den 
Medienelementen besteht, (ii) Ihren Kunden Rechte zur weiteren Lizenzierung oder zum Vertrieb der Medienelemente zu 
gewähren, (iii) Medienelemente, die die Darstellung von identifizierbaren Personen, Verwaltungseinrichtungen, Logos, Marken 
oder Symbolen enthalten, für kommerzielle Zwecke zu lizenzieren oder zu vertreiben oder diese Arten von Bildern auf eine 
Weise zu nutzen, die eine Billigung von oder eine Verbindung zu Ihrem Produkt, Ihrem Unternehmen oder Ihrer Tätigkeit 
implizieren kann, oder (iv) mithilfe der Medienelemente obszöne oder anstössige Werke zu erstellen. Andere Medienelemente, 
die af Office.com oder auf anderen Websites über Office-Features genutzt werden können, unterliegen den Bestimmungen 
auf diesen Websites.

Schriftartkomponenten
Sie sind berechtigt, die durch die Software oder als Teil eines verwandten Diensts installierten Schriftarten zum Anzeigen und 
Drucken von Inhalten zu verwenden. Sie dürfen Schriftarten nur wie in den Einbettungsbeschränkungen in den Schriftarten 
gestattet in Inhalte einbetten und sie vorübergehend auf einen Drucker oder ein anderes Ausgabegerät herunterladen, um 
Inhalte zu drucken.

Kommerzielle Nutzung für Office Home & Student 2013 RT
1.	� Ihre Nutzer-AL ändert Ihr Recht zur Nutzung der Software unter einer separat erworbenen Office Home & Student 2013 

RT-Lizenz, indem auf das Verbot der kommerziellen Nutzung der Software verzichtet wird. 
2.	� Sie sind berechtigt, dem Nutzer, dem Sie die Nutzer-AL zuweisen, die Verwendung von Office Home & Student 2013 RT  

wie hier dargelegt während der Laufzeit Ihres Office 365 Small Business Premium-Abonnements zu gestatten.
3.	� Mit Ausnahme der Erlaubnis, die Software für kommerzielle Zwecke zu nutzen, unterliegt die gesamte Nutzung weiterhin 

den Bestimmungen und Nutzungsrechten, die mit der Office Home & Student 2013 RT-Lizenz bereitgestellt werden. 
4.	� Der Erwerb der Office 365 Small Business Premium-Lizenz erzeugt oder verlängert keine Gewährleistung oder Supportver-

pflichtung unter der Office Home & Student 2013 RT-Lizenz.

Project Online

Die für die Verwendung dieses Produktes anwendbaren Lizenzbestimmungen sind
die Allgemeinen Lizenzbestimmungen sowie folgende:

Office 365-Datenschutz- und Sicherheitsergänzung: Ja
(siehe http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=212058&clcid=0x409)

Servicelevel-Vertrag: Ja 
(siehe http://microsoft.com/licensing/contracts)

NUTZER-ALs

Jeweils erforderlich für:
>> Nutzer, die auf den Dienst oder verwandte Software 

zugreifen

Erforderliche AL:
>> Nutzer-AL für Project Online

Zusätzliche Bestimmungen:
SharePoint Online 
Ihr Project Online-Dienst erfordert die Verwendung von SharePoint Online Plan 2, das Ihnen als Bestandteil des Project Online-
Diensts bereitgestellt wird. Sie dürfen diesen SharePoint Online Plan 2-Dienst nur in Verbindung mit Ihrer zulässigen Nutzung 
von Project Online verwenden, und nur zur Unterstützung der Funktionalität, für die Sie Project Online verwenden. Unter 
diesen Lizenzbestimmungen verfügen Sie über keine anderen Rechte zur Verwendung von SharePoint Online Plan 2.
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Project Pro für Office 365

Die für die Verwendung dieses Produktes anwendbaren Lizenzbestimmungen sind
die Allgemeinen Lizenzbestimmungen sowie folgende:

Siehe anwendbare Hinweise: Datenübertragung 
(siehe Anhang 1)

Datenschutzerklärung: Nein

Security Overview: Nein
Servicelevel-Vertrag: Nein

NUTZER-ALs

Jeweils erforderlich für:
>> Nutzer, die auf den Onlinedienst oder verwandte 

Software zugreifen

Erforderliche AL:
>> Nutzer-AL für Project Pro für Office 365 oder
>> Nutzer-AL für Project Online mit Project Pro für Office 365 

Zusätzliche Bestimmungen:
Rechte zur Installation und Nutzung
1.	� Jeder Nutzer, dem Sie eine Nutzer-AL zuweisen, ist berechtigt, die Software zur lokalen oder Remoteverwendung in bis zu 

fünf gleichzeitigen OSEs zu aktivieren.
2.	� Der lizenzierte Nutzer ist ausserdem berechtigt, die von einem anderen Nutzer aktivierte Software unter einer anderen 

Nutzer-AL zu verwenden. 
3.	� Sie können es anderen Nutzern gestatten, ausschliesslich zur Bereitstellung von Supportservices remote auf die Software 

zuzugreifen. 

Onlinedienst und Softwareupgrade
Wenn wir ein umfassendes Upgrade an der Software vornehmen, die unter Ihren Nutzer-ALs für den Onlinedienst lizenziert 
ist, müssen Sie das Upgrade auf allen Geräten, die den Onlinedienst nutzen, installieren, um eine Unterbrechung des Online-
diensts zu verhindern.

Erforderliche Verbindung
Jeder Nutzer, dem Sie eine Nutzer-AL zuweisen, muss mindestens alle 30 Tage jedes Gerät, auf dem die Software installiert 
wurde, mit dem Internet verbinden. Wenn ein Nutzer diese Anforderung nicht erfüllt, kann die Funktionalität der Software 
beeinträchtigt sein.

Abonnementüberprüfung
Microsoft ist berechtigt, die Version einer Version der Software, die von Ihren Nutzern auf einem beliebigen Gerät installiert 
wurde, automatisch zu prüfen. Geräte, auf denen die Software installiert ist, können in regelmässigen Abständen Informati-
onen bereitstellen, um zu überprüfen, ob die Software ordnungsgemäss lizenziert ist und ob die Laufzeit noch nicht abgelau-
fen ist. Hierzu gehören beispielsweise die Softwareversion, die Windows Live ID des Nutzers, Produkt-ID-Informationen, eine 
Computer-ID und die Internetprotokolladresse des Geräts. Wenn die Software nicht ordnungsgemäss lizenziert ist, kann ihre 
Funktionalität beeinträchtigt sein. Sie dürfen Updates und Upgrades für die Software nur von Microsoft oder autorisierten 
Quellen beziehen. Weitere Informationen über das Erhalten von Updates von autorisierten Quellen finden Sie unter http://
windows.microsoft.com/en-US/windows/help/genuine/faq. Indem Sie die Software verwenden, erklären Sie sich mit der Über-
tragung der in diesem Abschnitt beschriebenen Informationen einverstanden.

Medienelemente und Vorlagen
Microsoft gewährt Ihnen eine Lizenz zum Kopieren, Vertreiben, Aufführen und Anzeigen von Medienelementen (Bilder, ClipArt, 
Animationen, Ton, Musik, Videoclips, Vorlagen und anderen Arten von Inhalten), die in der Software und den Office Web Apps 
in Projekten und Dokumenten enthalten sind, mit der Ausnahme, dass Sie nicht berechtigt sind: (i) Kopien der Medienelemente 
für sich allein oder als Produkt zu verkaufen, zu lizenzieren oder zu vertreiben, wenn der primäre Wert des Produktes in den 
Medienelementen besteht, (ii) Ihren Kunden Rechte zur weiteren Lizenzierung oder zum Vertrieb der Medienelemente zu 
gewähren, (iii) Medienelemente, die die Darstellung von identifizierbaren Personen, Verwaltungseinrichtungen, Logos, Marken 
oder Symbolen enthalten, für kommerzielle Zwecke zu lizenzieren oder zu vertreiben oder diese Arten von Bildern auf eine 
Weise zu nutzen, die eine Billigung von oder eine Verbindung zu Ihrem Produkt, Ihrem Unternehmen oder Ihrer Tätigkeit 
implizieren kann, oder (iv) mithilfe der Medienelemente obszöne oder anstössige Werke zu erstellen. Andere Medienelemente, 
die af Office.com oder auf anderen Websites über Office-Features genutzt werden können, unterliegen den Bestimmungen 
auf diesen Websites.
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Schriftartkomponenten
Sie sind berechtigt, die durch die Software oder als Teil eines verwandten Diensts installierten Schriftarten zum Anzeigen und 
Drucken von Inhalten zu verwenden. Sie dürfen Schriftarten nur wie in den Einbettungsbeschränkungen in den Schriftarten 
gestattet in Inhalte einbetten und sie vorübergehend auf einen Drucker oder ein anderes Ausgabegerät herunterladen, um 
Inhalte zu drucken.

SharePoint Online Kiosk

Die für die Verwendung dieses Onlinedienstes anwendbaren Lizenzbestimmungen sind
die Allgemeinen Lizenzbestimmungen sowie folgende:

Office 365-Datenschutz- und Sicherheitsergänzung: Ja
(siehe http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=212058&clcid=0x409)

Servicelevel-Vertrag: Ja 
(siehe http://microsoft.com/licensing/contracts)

NUTZER-ALs

Jeweils erforderlich für:
>> Authentifizierte Nutzer, die auf den Onlinedienst oder 

zugehörige Software für «schreibgeschützten» Zugriff 
zum Anzeigen von Website-Inhalten und «Bearbei-
tungsberechtigungen» für browserbasierte oder 
InfoPath-Formulare zugreifen, und Nutzer von Office 
365 Plan K2, die zum Erstellen und Bearbeiten von 
Office-Dokumenten auf den Onlinedienst zugreifen. 
Kein anderer Zugriff und keine andere Verwendung des 
Dienstes sind erlaubt.

Erforderliche AL:
>> Nutzer-AL für Office 365 Plan K1 oder
>> Nutzer-AL für Office 365 Plan K2

SharePoint Online Plan 1

Die für die Verwendung dieses Onlinedienstes anwendbaren Lizenzbestimmungen sind
die Allgemeinen Lizenzbestimmungen sowie folgende:

Office 365-Datenschutz- und Sicherheitsergänzung: Ja
(siehe http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=212058&clcid=0x409)

Servicelevel-Vertrag: Ja 
(siehe http://microsoft.com/licensing/contracts)

NUTZER-ALs

Jeweils erforderlich für:
>> Authentifizierte Nutzer, die auf den Onlinedienst oder 

verwandte Software zugreifen. Sie sind jedoch nicht 
berechtigt, auf Infopath-, Excel-, Access- oder Visio-
Dienste zuzugreifen.

Erforderliche AL:
>> Nutzer-AL für SharePoint Online Plan 1 oder
>> Nutzer-AL für SharePoint Online Plan 2 oder
>> Nutzer-AL für Office 365 Academic A1 oder
>> Nutzer-AL für Office 365 Academic A2 oder
>> Nutzer-AL für Office 365 Academic A3 oder
>> Nutzer-AL für Office 365 Academic A4 oder
>> Nutzer-AL für Office 365 Enterprise E1 oder
>> Nutzer-AL für Office 365 Enterprise E2 oder
>> Nutzer-AL für Office 365 Enterprise E3 oder
>> Nutzer-AL für Office 365 Enterprise E4

ADD-ON-ALs

Erforderlichkeit:
>> Für jedes Gigabyte Speicherplatz über den mit den 

Nutzer-ALs bereitgestellten Speicherplatz hinaus

Erforderliche AL:
>> Add-On-AL für SharePoint Online-Zusatzspeicher
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SharePoint Online Plan 2

Die für die Verwendung dieses Onlinedienstes anwendbaren Lizenzbestimmungen sind
die Allgemeinen Lizenzbestimmungen sowie folgende:

Office 365-Datenschutz- und Sicherheitsergänzung: Ja
(siehe http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=212058&clcid=0x409)

Servicelevel-Vertrag: Ja 
(siehe http://microsoft.com/licensing/contracts)

NUTZER-ALs

Jeweils erforderlich für:
>> Authentifizierte Nutzer, die auf den Onlinedienst oder 

verwandte Software zugreifen.

Erforderliche AL:
>> Nutzer-AL für SharePoint Online Plan 2 oder
>> Nutzer-AL für Office 365 Academic A3 oder
>> Nutzer-AL für Office 365 Academic A4 oder 
>> Nutzer-AL für Office 365 Enterprise E3 oder
>> Nutzer-AL für Office 365 Enterprise E4

ADD-ON-ALs

Erforderlichkeit:
>> Für jedes Gigabyte Speicherplatz über den mit den 

Nutzer-ALs bereitgestellten Speicherplatz hinaus

Erforderliche AL:
>> Add-On-AL für SharePoint Online-Zusatzspeicher

Visio Pro für Office 365

Die für die Verwendung dieses Produktes anwendbaren Lizenzbestimmungen sind
die Allgemeinen Lizenzbestimmungen sowie folgende:

Siehe anwendbare Hinweise: Datenübertragung 
(siehe Anhang 1)

Datenschutzerklärung: Nein

Security Overview: Nein
Servicelevel-Vertrag: Nein

NUTZER-ALs

Jeweils erforderlich für:
>> Nutzer, die auf den Onlinedienst oder verwandte 

Software zugreifen

Erforderliche AL:
>> Nutzer-AL für Visio Pro für Office 365 

Zusätzliche Bestimmungen:
Rechte zur Installation und Nutzung
1.	� Jeder Nutzer, dem Sie eine Nutzer-AL zuweisen, ist berechtigt, die Software zur lokalen oder Remoteverwendung in bis zu 

fünf gleichzeitigen OSEs zu aktivieren. 
2.	� Der lizenzierte Nutzer ist ausserdem berechtigt, die von einem anderen Nutzer aktivierte Software unter einer anderen 

Nutzer-AL zu verwenden. 
3.	� Sie können es anderen Nutzern gestatten, ausschliesslich zur Bereitstellung von Supportservices remote auf die Software 

zuzugreifen. 

Onlinedienst und Softwareupgrade
Wenn Swisscom und ihre Lizenzgeber ein umfassendes Upgrade an der Software vornehmen, die unter Ihren Nutzer-ALs für 
den Onlinedienst lizenziert ist, müssen Sie das Upgrade auf allen Geräten, die den Onlinedienst nutzen, installieren, um eine 
Unterbrechung des Onlinediensts zu verhindern.

Erforderliche Verbindung
Jeder Nutzer, dem Sie eine Nutzer-AL zuweisen, muss mindestens alle 30 Tage jedes Gerät, auf dem die Software installiert 
wurde, mit dem Internet verbinden. Wenn ein Nutzer diese Anforderung nicht erfüllt, kann die Funktionalität der Software 
beeinträchtigt sein.
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Abonnementüberprüfung
Microsoft ist berechtigt, die Version einer Version der Software, die von Ihren Nutzern auf einem beliebigen Gerät installiert 
wurde, automatisch zu prüfen. Geräte, auf denen die Software installiert ist, können in regelmässigen Abständen Informati-
onen bereitstellen, um zu überprüfen, ob die Software ordnungsgemäss lizenziert ist und ob die Laufzeit noch nicht abgelau-
fen ist. Hierzu gehören beispielsweise die Softwareversion, die Windows Live ID des Nutzers, Produkt-ID-Informationen, eine 
Computer-ID und die Internetprotokolladresse des Geräts. Wenn die Software nicht ordnungsgemäss lizenziert ist, kann ihre 
Funktionalität beeinträchtigt sein. Sie dürfen Updates und Upgrades für die Software nur von Microsoft oder autorisierten 
Quellen beziehen. Weitere Informationen über das Erhalten von Updates von autorisierten Quellen finden Sie unter http://
windows.microsoft.com/en-US/windows/help/genuine/faq. Indem Sie die Software verwenden, erklären Sie sich mit der Über-
tragung der in diesem Abschnitt beschriebenen Informationen einverstanden.

Medienelemente und Vorlagen
Microsoft gewährt Ihnen eine Lizenz zum Kopieren, Vertreiben, Aufführen und Anzeigen von Medienelementen (Bilder, ClipArt, 
Animationen, Ton, Musik, Videoclips, Vorlagen und anderen Arten von Inhalten), die in der Software und den Office Web Apps 
in Projekten und Dokumenten enthalten sind, mit der Ausnahme, dass Sie nicht berechtigt sind: (i) Kopien der Medienelemente 
für sich allein oder als Produkt zu verkaufen, zu lizenzieren oder zu vertreiben, wenn der primäre Wert des Produktes in den 
Medienelementen besteht, (ii) Ihren Kunden Rechte zur weiteren Lizenzierung oder zum Vertrieb der Medienelemente zu 
gewähren, (iii) Medienelemente, die die Darstellung von identifizierbaren Personen, Verwaltungseinrichtungen, Logos, Marken 
oder Symbolen enthalten, für kommerzielle Zwecke zu lizenzieren oder zu vertreiben oder diese Arten von Bildern auf eine 
Weise zu nutzen, die eine Billigung von oder eine Verbindung zu Ihrem Produkt, Ihrem Unternehmen oder Ihrer Tätigkeit 
implizieren kann, oder (iv) mithilfe der Medienelemente obszöne oder anstössige Werke zu erstellen. Andere Medienelemente, 
die af Office.com oder auf anderen Websites über Office-Features genutzt werden können, unterliegen den Bestimmungen 
auf diesen Websites.

Schriftartkomponenten
Sie sind berechtigt, die durch die Software oder als Teil eines verwandten Diensts installierten Schriftarten zum Anzeigen und 
Drucken von Inhalten zu verwenden. Sie dürfen Schriftarten nur wie in den Einbettungsbeschränkungen in den Schriftarten 
gestattet in Inhalte einbetten und sie vorübergehend auf einen Drucker oder ein anderes Ausgabegerät herunterladen, um 
Inhalte zu drucken.
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Anhang 1: 
Mitteilungen

Bing Maps 

Die Software nutzt Bing Maps. Über Bing Maps zur Verfü-
gung gestellte Inhalte, einschliesslich Geocodes, können nur 
innerhalb des Produktes, über das die Inhalte verfügbar sind, 
genutzt werden. Ihre Nutzung von Bing Maps unterliegt den 
Bing Maps-Nutzungsbestimmungen für Endbenutzer unter 
http://go.microsoft.com/?linkid=9710837 und der Bing 
Maps-Datenschutzerklärung unter http://go.microsoft.com/
fwlink/?LinkID=248686. 

Hinweis zu automatischen Updates für 
frühere Versionen von SQL Server

Wenn die Software auf Servern oder Geräten installiert ist, 
auf denen beliebige unterstützte Editionen von SQL Server 
vor SQL Server 2012 (oder Komponenten von diesen) ausge-
führt werden, aktualisiert und ersetzt diese Software auto-
matisch bestimme Dateien oder Features innerhalb dieser 
Editionen durch Dateien von dieser Software. Dieses Feature 
kann nicht abgeschaltet werden. Durch Entfernen dieser 
Dateien können Fehler in der Software verursacht werden, 
und die ursprünglichen Dateien können möglicherweise 
nicht wiederhergestellt werden. Durch die Installation dieser 
Software auf einem Server oder Gerät, auf dem diese Editio-
nen ausgeführt werden, erklären Sie sich mit diesen Aktuali-
sierungen in allen diesen Editionen und Kopien von SQL Ser-
ver (einschliesslich Komponenten von diesen), die auf dem 
betreffenden Server oder Gerät ausgeführt werden, einver-
standen. 

Datenübertragungshinweis

Das Produkt enthält eines oder mehrere Software-Features, 
die über das Internet eine Verbindung mit Computersyste-
men von  Microsoft oder von Serviceprovidern herstellen. 
Diese werden im Dokument «Datenübertragungshinweise» 
unter http://microsoft.com/licensing/contracts aufgeführt. 
Microsoft stellt mithilfe dieser Features Dienste für Produkte 
bereit. Sie erhalten nicht immer gesonderte Mitteilungen, 
wenn ein Feature eine Verbindung herstellt. In einigen Fällen 
können Sie ein Feature abschalten oder nicht verwenden.

Computerinformationen
Die Features verwenden Internetprotokolle, die an die ent-
sprechenden Systeme Computerinformationen senden, z. B. 
Ihre Internetprotokolladresse, den Typ des Betriebssystems, 
den Typ des Browsers, Name und Version der verwendeten 
Software sowie den Sprachcode des Geräts, auf dem Sie die 
Software installiert haben. 

Verwendung von Informationen
Die Lizenzgeber von Swisscom verwendet die Informationen 
nicht, um Sie zu identifizieren oder Kontakt mit Ihnen aufzu-
nehmen. Swisscom und ihre Lizenzgeber verwendet diese 
Informationen, um Ihnen Dienste bei der Verwendung der 
Software zur Verfügung zu stellen. Swisscom und ihre Lizenz-
geber ist berechtigt, die Computerinformationen, über 
Schnellinfos und Suchvorschläge erhaltene Informationen, 
Fehlerberichte, Malwareberichte und URL-Filterberichte zu 
verwenden, um ihre Software und Dienste zu verbessern. 
Ausserdem sind Swisscom und ihre Lizenzgeber berechtigt, 
diese Informationen an Dritte weiterzugeben, wie Hardware- 
und Softwareanbieter. Diese wiederum dürfen die Informa-
tionen verwenden, um die Kompatibilität ihrer Produkte mit 
Microsoft-Software zu verbessern.

Zustimmung für die Datenübertragung
Durch die Verwendung dieser Software-Features stimmen 
Sie der Übertragung von Computerinformationen zu. Dazu 
zählen z. B. Ihre Internetprotokolladresse, der Typ des Betriebs-
systems, der Typ des Browsers, Name und Version der ver-
wendeten Software sowie der Sprachcode des Geräts, auf 
dem Sie die Software ausführen. 

Hinweis zum H.264/AVC Visual 
Standard, dem VC-1 Video Standard, 
dem MPEG-4 Visual Standard und 
dem MPEG-2 Video Standard

Diese Software enthält möglicherweise die Bildkomprimie-
rungstechnologien H.264/AVC, VC-1, MPEG-4 Part 2 und 
MPEG-2. MPEG LA, L.L.C. verlangt den folgenden Hinweis:
DIESES PRODUKT WIRD UNTER DEN AVC-, VC-1-, MPEG-4 
PART 2 VISUAL- UND MPEG-2 VIDEO PATENT PORTFOLIO-
LIZENZEN FÜR DIE PERSÖNLICHE UND NICHTKOMMERZIELLE 
NUTZUNG DURCH EINEN VERBRAUCHER ZUR (i) CODIERUNG 
VON VIDEO IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN OBEN 
GENANNTEN STANDARDS («VIDEOSTANDARDS») UND/ODER 
(ii) DECODIERUNG VON AVC-, VC-1-, MPEG-4 PART 2- ODER 
MPEG 2-VIDEO, DAS VON EINEM PERSÖNLICHEN UND 
NICHTKOMMERZIELLEN AKTIVITÄTEN NACHGEHENDEN VER-
BRAUCHER CODIERT WURDE UND/ODER VON EINEM ZUM 
ANBIETEN DIESER VIDEOFORMATE LIZENZIERTEN VIDEOAN-
BIETER ERHALTEN WURDE, LIZENZIERT. FÜR EINE ANDERE 
VERWENDUNG WIRD KEINE LIZENZ, WEDER AUSDRÜCKLICH 
NOCH STILLSCHWEIGEND, GEWÄHRT. JEGLICHE NUTZUNG 
DIESES PRODUKTES FÜR ANDERE ZWECKE ALS ZUR PERSÖN-
LICHEN VERWENDUNG, DIE DEM MPEG-2-STANDARD ZUR 
KODIERUNG VON VIDEOINFORMATIONEN FÜR MEDIENPA-
KETE ENTSPRICHT, IST OHNE EINE LIZENZ VON MPEG LA 
UNTERSAGT. ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE 
VON MPEG LA, L.L.C. UNTER http://www.mpegla.com/
index1.cfm.
Aus Gründen der Deutlichkeit sei klargestellt, dass der obige 
Hinweis die Verwendung der Software zu normalen 
Geschäftszwecken, die auf dieses Geschäft beschränkt sind 
und nicht den (i) Vertrieb der Software an Dritte oder (ii) die 
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Erstellung von Inhalten mit Technologien, die den VIDEO-
STANDARDS entsprechen, für den Vertrieb an Dritte umfas-
sen, weder einschränkt noch untersagt.

Potenziell unerwünschte Software 
(Hinweis I)

Wenn Windows Defender aktiviert ist, durchsucht dieser 
Ihren Computer nach «Spyware», «Adware» und sonstiger 
potenziell unerwünschter Software. Wenn dabei potenziell 
unerwünschte Software erkannt wird, werden Sie von der 
Software gefragt, ob Sie diese ignorieren, deaktivieren (in 
Quarantäne versetzen) oder entfernen möchten. Jegliche 
potenziell unerwünschte Software, die als «hoch» oder 
«ernst» eingestuft wird, wird nach dem Scannen automa-
tisch entfernt, wenn Sie die Standardeinstellung nicht ändern. 
Das Entfernen oder Deaktivieren potenziell unerwünschter 
Software führt möglicherweise dazu, dass andere Software 
auf Ihrem Computer nicht mehr funktioniert oder Sie eine 
Lizenz zur Verwendung anderer Software auf Ihrem Compu-
ter verletzen.
Durch die Verwendung dieser Software besteht die Möglichkeit, 
dass Sie auch Software entfernen oder deaktivieren, bei der es 
sich nicht um potenziell unerwünschte Software handelt.

Potenziell unerwünschte Software 
(Hinweis II)

Die Software durchsucht Ihren Computer nach Malware mit 
geringem bis mittlerem Schweregrad, einschliesslich, jedoch 
nicht beschränkt auf Spyware und andere potenziell uner-
wünschte Software («Potenziell Unerwünschte Software»). 
Die Software entfernt Potenziell Unerwünschte Software 
mit geringem bis mittlerem Schweregrad nur dann, wenn Sie 
dem zustimmen. Das Entfernen oder Deaktivieren dieser 
Potenziell Unerwünschten Software bewirkt möglicher-
weise, dass andere Software auf Ihrem Computer nicht mehr 
funktioniert und dass Sie eine Lizenz zur Verwendung anderer 
Software auf Ihrem Computer verletzen, wenn die andere 
Software diese Potenziell Unerwünschte Software als Vor-
aussetzung für Ihre Verwendung der anderen Software auf 
Ihrem Computer installiert hat. Bevor Sie dem Entfernen die-
ser Potenziell Unerwünschten Software zustimmen, sollten 
Sie die Lizenzbestimmungen für andere Software lesen. 
Durch Verwendung der Software besteht die Möglichkeit, 
dass Sie oder das System auch Software entfernen oder deak-
tivieren, bei der es sich nicht um Potenziell Unerwünschte 
Software handelt.

Hinweis in Bezug auf Aufzeichnungen

Einige Rechtsordnungen verlangen, dass die betroffenen Per-
sonen vor dem Abhören, Überwachen und/oder Aufzeichnen 
ihrer Kommunikationen darauf hingewiesen werden müssen 
oder dass deren Zustimmung hierzu eingeholt werden muss 

und/oder beschränken das Sammeln, Speichern und Verwen-
den von personenbezogenen Informationen. Sie verpflichten 
sich, vor der Nutzung des Onlinedienstes und/oder des/r Auf-
zeichnungsfeatures alle geltenden Gesetze einzuhalten, alle 
notwendigen Genehmigungen einzuholen und alle erforder-
lichen Daten offenzulegen.
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Anhang 2: 
Software-Lizenzbestimmungen 

1)	� Gewährung der Softwarelizen

	 a.	�Allgemeines. Diese Lizenzbestimmungen sind ein Vertrag zwischen dem Lizenzgeber («Lizenzgeber») der Lizenzierten 
Software und Ihnen. Lizenzgewährungen unterliegen Ihrer Verpflichtung zur Zahlung und Ihrer Einhaltung dieses Ver-
trages und etwaiger zusätzlicher Produktbenutzungsbestimmungen im Zusammenhang mit diesem Vertrag. Eine Lizenz 
ist nicht ausschliesslich, zeitlich beschränkt (sofern nicht ausdrücklich gestattet) und nicht übertragbar (sofern nicht 
ausdrücklich gestattet). Die Fähigkeit zur Nutzung der Lizenzierten Software kann durch Mindestsystemanforderungen 
oder andere Faktoren beeinträchtigt werden. Der Lizenzgeber behält sich alle nicht ausdrücklich gewährten Rechte vor 
(und keine anderen Rechte entstehen indirekt, durch einen rechtshemmenden Einwand, Ausschöpfung von Rechtsmit-
teln oder anderweitig).

	 a.	�Lizenzierte Software. Der Lizenzgeber gewährt Ihnen Lizenzen für die Anzahl von Kopien jeder Lizenzierten Software, 
die Sie vom Lizenzgeber bestellt haben, und das Recht, eine frühere (ältere) Version anstelle einer Lizenzierten Software 
zu verwenden, sofern dies in den Produktbenutzungsbestimmungen angegeben ist.

		  I.	� Wann Lizenzen zeitlich unbeschränkt werden. Sofern Sie unter einer verfügbaren Buy-Out-Option vom Lizenzgeber 
keine zeitlich unbeschränkten Lizenzen erwerben, ist die unter diesem Vertrag erhaltene Lizenzierte Software nur für 
die Laufzeit dieses Vertrages gültig. Verweise in den Produktbenutzungsbestimmungen auf die Ausführung von 
Lizenzierter Software auf zeitlich unbeschränkter Basis gelten nur, wenn Sie unter einer anwendbaren Buy-Out-Option 
zeitlich unbeschränkte Lizenzen erwerben.

		  II.	� Lizenzbestätigung. Alle folgenden Dokumente sind zusammengenommen ein Nachweis Ihrer Lizenz (oder Ihrer zeitlich 
unbeschränkten Lizenz, sofern die Buy-Out-Option verfügbar ist und Sie sie ausgeübt haben): (a) dieser Vertrag, (b) 
die Auftragsbestätigung, sofern vorhanden, (c) bei durch diesen Vertrag zulässigen Übertragungen die Dokumenta-
tion, die die Lizenzübertragungen nachweist, und (d) der Zahlungsnachweis.

		  III.	� Lizenzrechte hängen nicht mit dem Fulfillment von Softwaremedien zusammen. Die Rechte, die auf unter diesem Ver-
trag erworbene Lizenzierte Software anwendbar sind, hängen in keiner Weise mit einer Fulfillmentbestellung für 
Softwaremedien zusammen.

		  IV.	� Übertragung von Lizenzen auf Verbundene Unternehmen oder Dritte.

			   1. �Recht zur Übertragung. Sie dürfen Lizenzen für Lizenzierte Software unter diesem Vertrag nur übertragen, nachdem 
Sie eine verfügbare Buy-Out-Option ausgeübt haben. Sie dürfen vollständig bezahlte, zeitlich unbeschränkte Lizen-
zen nur an: (1) ein Verbundenes Unternehmen oder (2) an einen nicht verbundenen Dritten in Verbindung mit einer 
Fusion oder Übertragung des Eigentums an Ihrem Unternehmen übertragen. Eine Lizenzübertragung ist nur dann 
gültig, wenn Sie der Partei, die die Lizenzen erhält, diesen Vertrag zur Verfügung stellen und diese Partei ihn schrift-
lich annimmt. Jede versuchte Übertragung, die nicht diesem Abschnitt entspricht, ist nichtig. Eine Übertragung von 
Lizenzen entbindet die zuweisende Partei nicht von ihren Verpflichtungen unter diesem Vertrag. Der Weiterverkauf 
von Lizenzen und andere Übertragungen, die nicht ausdrücklich durch diesen Abschnitt zugelassen sind, sind aus-
drücklich untersagt.

			   2. �Bestimmte Übertragungen nicht zulässig. Sie sind nicht berechtigt, Folgendes zu übertragen:
				    a.	 �Lizenzen auf einer kurzfristigen Basis (90 Tage oder weniger)
				    b.	 �zeitlich beschränkte Rechte zur Nutzung Lizenzierter Software
				    c.	 �Swisscom Software Assurance, sofern vorhanden,
				    d.	 �zeitlich unbeschränkte Lizenzen für eine Version von Lizenzierter Software, die getrennt von der Vollversionslizenz 

über Swisscom Software Assurance erworben wurde, oder
				    e.	 �eine zeitlich unbeschränkte Upgrade-Lizenz für ein Desktop-Betriebssystem getrennt von der zugrundeliegenden 

Desktop-Betriebssystemlizenz oder von dem Computersystem, auf dem die Lizenzierte Software installiert ist 
und dem die Software zugewiesen ist.
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	 a.	�Nutzungsbeschränkungen. Lizenzierte Software wird an Sie lizenziert, nicht verkauft. Sie sind nicht berechtigt:
		  I.	� Lizenzierte Software zurückzuentwickeln (Reverse Engineering), zu dekompilieren oder zu disassemblieren, es sei denn, 

anwendbares Recht lässt dies trotz dieser Beschränkung zu,
		  II.	� Lizenzierte Software zu vermieten, zu verleasen, zu verleihen, weiterzuverkaufen oder an oder für Dritte zu hosten, 

ausser wie in den Produktbenutzungsbestimmungen ausdrücklich für bestimmte Lizenzierte Software zugelassen,
		  III.	� die Komponenten von Lizenzierter Software zu trennen und auf zwei oder mehr Computern zu verwenden, Kompo-

nenten zu unterschiedlichen Zeiten up- oder downzugraden oder Komponenten separat zu übertragen, ausser wie 
in den Produktbenutzungsbestimmungen ausdrücklich zugelassen, oder

		  IV.	� die Lizenzierte Software zu ändern oder Bearbeitungen davon zu erstellen.
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